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Stenographischer Bericht
über

die Verhandlungen
der

8. Versammlung des II. Landtags des Freistaats Oldenburg.

Vierzehnte Sitzung.

Oldenburg , den 28 . April 1922 , vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : Fortsetzung der Tagesordnung der dreizehnten Sitzung.

Vorsitzender : Präsident Schröder.

Am Rcgierungstisch: Ministerpräsident Tantzen,  Staats-
»ister Meyer,  Geh . Oberregierungsrat Mutzen-
icher, Gewerbcoberschulrat Mehner,  Oberregierungs-i«l Weber.

Präsident: Ich eröffne die Sitzung und bitte den
hmn Schriftführer, das Protokoll zu verlesen. (Abg. Nie-
!ng verliest das Protokoll.) Sind Einwendungen gegen
^Protokoll zu erheben? Das ist nicht der Fall . Dann
Hlki genehmigt. Wir nehmen die Beratung über die Wasser-
irdnung beim Anträge 50, über den 8 30 wieder auf.
tu Antrag 50 lautet:

Annahme des § 30 mit der Aenderung, daß der
zweite Absatz folgende Fassung erhält:

Er hat die Beschlüsse des Ausschusses vorzube¬
reiten und auszuführen. Insbesondere hat er die
Beamten und Angestellten der Genossenschaft zu
ernennen, die Dienstverträge mit ihnen abzu-
schlicßen, ihre Geschäftsführung zu beaufsichtigen,
das Nechnungs- und Kassenwesen zu leiten und
zu überwachen.

^ "öfsne die Beratung zum Anträge 50 und zum 8 30.
u»Wort hat Herr Abg. Dannemann.

N . Dannemann : Ich möchte nicht das Wort zum
NW haben, sondern zur Geschäftsordnung. Es kommen
^n »gr. Berichte. II . Landtag, S. Versammlung.

noch Tag für Tag neue Eingaben. Ich habe damals schon,
wie der Landtag zusammentrat, der Befürchtung Ausdruck
gegeben, daß wir bis Pfingsten sitzen würden. Wenn es so
wcitergeht, werden wir überhaupt nicht fertig. Ich glaube,
daß wir, wenn wir nickt endlich den Beschluß fassen, daß
Eingaben, die nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkte ein-
gehen, vom Landtage nicht mehr erledigt werden, noch bis
nach Pfingsten sitzen können. Ich möchte den Antrag stellen,
daß Eingaben, die nach 8 Tagen noch beim Landtag ein-
gehen, nicht mehr erledigt werden. Wir können wahrhaftig
hier nicht bis zum Sommer sitzen.

Präsident : Zum 8 30 wird das Wort nicht verlangt?
Dann schließe ich die Beratung . Ich eröffne sie zum An¬
träge 51:

Annahme des § 31
und zum 8 31. Ich eröffne weiter die Beratung zum
Anträge 52:

Annahme des 8 32 mit der Aenderung, daß in der
Ueberschrift und im ersten, zweiten und vierten Absatz
an Stelle deS Wortes „Geest-Geschworene" das Wort
„Geschworene" gesetzt wird und der letzte Satz des
Absatzes1 folgende Fassung erhält:

„Sie werden auf den Vorschlag des Vorstandes
vom Ausschüsse gewählt."
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Ich eröffne die Beratung zum 8 32 . Das Wort wird nicht
verlangt? Ich eröffne die Beratung zum Anträge 53:

Annahme der 88  33 bis 35
und zum 8 33 , 34, 35. Da das Wort nicht verlangt wird,
schließe ich die Beratung. Wir stimmen über die Anträge
50—53 zusammen ab. Ich bitte die Abgeordneten, die die
Anträge annehmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. —
Die Anträge sind angenommen. Zum 8 36 stellt der Aus¬
schuß den Antrag 54:

Annahme des § 36 mit der Aenderung, daß der
zweite Satz des ersten Absatzes folgenden Wortlaut
erhält:

„Die Wasscrzüge nebst Zubehör und das sonstige
der Wasserwirtschaft der Gemeinde dienende Ver¬
mögen fällt an die Genossenschaft."

Eine Minderheit stellt sodann den Antrag 55:
Dem Z 36 wird ein neuer Paragraph folgenden
Wortlauts nachgcfügt:

Unterhaltung der Wasserzüge.
8 36.

Die den Uferanliegern nach Art. 12  der Wasser¬
ordnung obliegende Verpflichtung zur Unterhaltung
der öffentlichen Wasserzüge geht, soweit sich die
Unterhaltung auf das Abstechcn der Anlandungen,
der Einsenkungen und das Herausschaffen von
Sand , Holz usw. aus dem Flußbett bezieht(Art. 12
8 26 der W.O.), bezüglich der größeren Waffer-
züge auf die Genossenschaft über.

Die Verpflichtung der Anlieger zur unentgelt¬
lichen Landabtretung, zu kleineren Verbreiterungen
und Begradigungen (Art . 12 8 2 ä der W.O.)
wird aufgehoben.

Im übrigen bleibt die Unterhaltungspflicht der
Ufcranliegcr bestehen.

Die Verpflichtung der Uferanlicger zum Ufer¬
schutz zur Erhaltung des Bcsticks des Wafferzuges
(Art. 13 8 2 der W.O.) geht auf die Genossen¬
schaft über.

Die Ausführung der hiernach den Genossen¬
schaften obliegenden Arbeiten kann den Anliegern
von der Genossenschaft gegen angemessene Ver¬
gütung überwiesen werden.

Eine andere Minderheit stellt den Antrag 56:
Dem 8 36 wird ein neuer Paragraph folgenden
Wortlauts nachgefügt:

Unterhaltung der Wasserzüge.
8 36a.

Die den Uferanliegern nach Art . 12  der W.O.
obliegende Verpflichtung zur Unterhaltung der
öffentlichen Wasscrzüge sowie die nach Art . 13
8 2s, und d den Anliegern obliegende Verpflich¬
tung, betreffend den Uferschutz, gehen bezüglich der
größeren Wasscrzüge auf die Gcest-Wassergenossen-
schaft über. Welche Wasserzüge als größere Wasser¬
züge zu gelten haben, wird durch Statut bestimmt.
Die Genossenschaften sind verpflichtet, bis spätestens

2 Jahre nach Inkrafttreten dieses Geseke«
Slatut anfzustcllen. Der Genossenschaftsehtj-ü
das Recht zu. die nach Art . 12 und 13 derL ?
ordnung den Uferanlregern obliegende Verpflichtung
auch bei den größeren Wasserzügen gegen eine von
der Genossenschaft festzusetzende angemessene Ent¬
schädigung den Ufcranliegern aufzuerlegen.

Die Verpflichtung der Ufcranliegcr zur unent¬
geltlichen Landabtrctung, zu kleineren Verbreite¬
rungen und Begradigungen (Art. 12 Z 2ä der
Wasserordnung) wird aufgehoben.

Ich eröffne die Beratung zu den drei Anträgen 54, 55
und 56 und zum 8 36 und dem neuen 8 36a. Das Wort
hat Herr Oberregierungsrat Weber.

Oberregierungsrat Weber : Meine Dame und meine
Herren ! Die Frage der Untcrhaltungslast ist eine Frage
des materiellen Rechts, und wie ich schon in der gestrigen
Debatte auSgeführt habe, hatte die Regierung in dem Ent¬
wurf davon abgesehen, Fragen deS materiellen Rechtsm
dem Gesetzentwurf zu bcordnen. Die Regierung hält auch
heute noch diesen Standpunkt an sich für richtig. Es ist
die Frage, ob es richtig ist, eine Spezialbeordnung gemäß
dem Anträge 55 oder 56 vorzunehmen, nachdem der Landtag
gestern in dem Anträge 43 bereits unter Ziffer 4 dem
Ausschuß der einzelnen Genossenschaft die Befugnis gegebcu
hat, die Unterhaltungslast nach seinem Bedürfnis neu zu
regeln. Man könnte sagen, daß damit auch hier dem Gebiete
der Selbstverwaltung genügend Rechnung getragen ist, und
es dem Ausschuß überlassen bleiben könnte, ob und in wie
weit er im einzelnen die Anlieger entlasten will zu Lasten
der kommenden Genossenschaft. Ich möchte deshalb in erster
Linie bitten, weder den einen noch den andern Antrag der
beiden Minderheiten anzunehmen. Wenn aber die Wahl
gestellt werden soll zwischen den beiden Anträgen, dann
möchte ich mich für den Antrag 55 aussprechen, der Minder¬
heit der beiden Abgg. Fröhlc und Haßkamp . Er schließt
sich an das geltende Recht in nächster Weise an und bringt
die geringsten Abweichungen und insbesondere, worauf ich
den größten Wert lege, die Bestimmung nähert sich in dieser
Fassung dem preußischen Recht, während der Antrag der
andern Minderheit weit über das hinausgcht, wie es in
Preußen beordnct ist. Auch in Preußen ist der Uferanlieger
nicht völlig befreit von den Lasten der Unterhaltung der
Wasserzüge, sondern ihm verbleibt in der Regel diejenige
Arbeit, die oberhalb der Wasserlinie liegt, die Abreinigung
von Pflanzen, Sträuchern usw. Ferner ist in Preußen die
Uferbcfestigungspflacht auch zwischen der Genossenschaft und
dem Anlieger geteilt, oder sie wird geteilt dann, wenn die
Unterhaltung dem anliegenden Grundbesitz auch zugute komm.
Das ist im Anträge 56, soweit ich übersehe, nicht berua-
sichtigt. Ich halte es für richtig, daß der Antrag 55 an¬
genommen wird, wenn überhaupt die Unterhaltungslast hu
im Nahmen dieses Gesetzes neu geregelt werden soll.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Dannemann.
Abg. Danneriranu : Ich muß zunächst darauf Hin¬

weisen, daß im Anträge 55 irrtümlich „a" weggebllebcn>
es muß heißen 8 36 a. Der Ausschuß stellt den Antrag,
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, «zg anzunehmen. § 36a will die Untcrhaltungspflicht
Mregeln, und ich muß sagen, daß ich der Meinung bin,

cs so, wie es die erste Minderheit beantragt, nicht
iMusühren ist. Die Minderheit will, daß ein Teil der
Men von dem Anlieger, ein anderer Teil von der Ge-
Miischaft ausgeführt wird. Ich weiß nicht, wie das in
dklPraxis gemacht werden soll. Die Schaumig wird an-
M . Es wird dem Anlieger zur Pflicht gemacht, einen
üil der Arbeiten auszuführen. Dann weiß der Betreffende
M was er zu machen hat, was die Genossenschaft zu
Me.>W. (Zuruf Haßkamp : Steht drin !) Das kann
M nicht ohne weiteres sagen. Wo ist die Grenze? ES
Nid in der Praxis so kommen: Die Schauung wird an-
,M und wird abgehalten. Die Anlieger haben gereinigt,
md erst dann, wenn die Schauung gewesen ist, würde es
Hdarum handeln, ob das, was nicht gemacht ist, von der
ßiiwssenschaft gemacht werden muß, sonst wird es so kommen,
datz beide— Anlieger und Genossenschaft— zu gleicher
P reinigen. ES ist auch nicht so, Herr OberregierungSrat,
hg das, was hier vorgcschlagen wird, dem preußischen Recht
Hr ist. In Preußen hat man doch die Wasscrzüge cin-
M in Klassen. Da bat man bestimmte Wasserzüge
ibkiaonimen von der Genossenschaft. Das fehlt hier. Wir
Men in dem Anträge 56, daß dem Anlieger bei den
zcheren Wasserzügen die Unterhaltungspflicht abgenommen
wd. Ich habe schon gesagt, daß cs der Genossenschaft
D möglich sein wird, die nötigen Arbeiter zu beschaffen,
siemag den Anliegern die Arbeit wieder auferlegen können
M eine angemessene Entschädigung. Herr Oberregie-
mgsrat Weber sagte weiter, daß wir keine Rücksicht ge-
mmcn hätten auf die Uferbefestigung. Ja , das haben
»getan. Wir haben hingewiescn auf den Artikel 13 der
iWrordnung, und gerade der Antrag 56 unterscheidet sich
w dem Anträge 55 darin, daß ein Teil der Uferbesesti-
pg, soweit sie im Interesse des Grundbesitzes liegt, vom
KiNdbesitzer gemacht werden soll. Im Artikel 13 heißt es:

„Die Sicherung der an öffentliche Wasserzüge gren-
rendeii Grundstücke gegen Abbruch oder Abspülcn (Der
llfcrschutz) ist Sache der Besitzer dieser Grundstücke.

Wird der Uferschutz zur Erhaltung des Besticks des
öffentlichen Wassetzuges notwendig, so hat der Land-
Flieger denselben zu beschaffen, es sei denn, daß das
Grundstück dadurch unverhältnismäßig belastet wird.

Ist dies der Fall , so sind die das billige Maß der
Verpflichtung des Uferanliegers überschreitende Leistungen
und Kosten von der Gemeinde zu übernehmen.

Wird das Bedürfnis des Uferschutzes durch besondere
Klagen(Stauwerke rc.) hervorgerufen, so liegt den In¬
habern der letzteren die Verpflichtung deS Uferschutzes ob."

^ir haben gesagt, daß dem Grundbesitzer ein Teil überlassen
«den soll. Ich bin der Meinung, daß cS richtig ist, den
>»!rag hg anzunehmen.

Priisident : Das Wort hat Herr OberregierungsratLeber.

Lbcrregierungsrat Weber : Meine Dame und Herren!
Herrn Abg. Dannemann  ja auf das preußische

» hingewiesen worden und auf die Klassifizierung der
MMe. Ich glaube, bei seinen Ausführungen hat Herr

Dannemann  das übersehen, daß auch unser Wafferrecht
die Wasserzüge genau so klassifiziert, und daß wir die
Wasserzüge der ersten Ordnung in dem Artikel 1 des Ge¬
setzes ausgeschlossen haben aus dem Wafferrecht, und daß
die ganze Unterhaltungspflicht an diesen Wasserzügen dem
Staat obliegt. Was unser Gesetz behandelt, das find die
Wasscrzüge der zweiten und dritten Ordnung. Die Be-
ordnung dieser Wasscrzüge im preußischen Recht läßt sich
nicht kurz darlegen, denn das Recht ist ganz kompliziert und
richtet sich ganz nach der Entstehung der Rechte in den einzelnen
Landesteilen des preußischen Landes. Die früheren Be¬
stimmungen sind zu einem großen Teil aufrecht erhalten
worden, und wir haben dort noch verschiedene Gebiete, in
denen der Wasserzug zweiter Ordnung ganz von dem An¬
lieger unterhalten wird. Man kann nicht sagen, daß unser
Recht so abnorm ist und abseits steht von der modernen
Beordnung anderer Rechte. Im Gegenteil, was an dem
richtig ist, kann ich durchaus, wenn mir die Zeit zur Ver¬
fügung stehen würde, an Beispielen aus dem preußischen
Recht vorführcn. Wir können also gut und gern an sich
unser bestehendes Recht aufrecht erhalten, wenigstens bis
dahin, daß das neue Reichswasserrecht da ist, oder bis wir
wissen auS der Bearbeitung deS Neichswasserrechts, welche
Tendenz dort diese Frage, die uns berührt, nehmen wird,
oder aber bis wir daran anschlicßen oder gleichzeitig unser
Wafferrecht ordnen. Ich halte e« nicht für ein so dringendes
Bedürfnis , das Recht heute abzuändern. Wenn aber der
Landtag eS beschließt, so kann ich im Aufträge der Negierung
erklären, daß sie sich dagegen nicht stellen wird. Aber ich
gebe dem Anträge 35 den Vorzug, und ich habe mich nicht
davon überzeugt, daß die Ausführungen über den Uebergang
des Uferschutzes, die ich gemacht habe, falsch sind. Nach
dem Artikel 13, Z 2 a und d war der Uferschutz bisher wie
folgt beordnet:

«Wird der Uferschutz zur Erhaltung des BestickS des
öffentlichen Wasserzugcs notwendig, so hat der Land¬
anlieger denselben zu beschaffen, es sei denn daß dar
Grundstück dadurch unverhältnismäßig belastet wird.

Ist dies der Fall , so sind die das billige Maß der
Verpflichtung des Ufcranliegers überschreitenden Leistungen
und Kosten von der Gemeinde zu übernehmen."

Diese ganze Last wird nach dem Anträge 56 dem
Anlieger abgenommen. Das tut das preußische Recht nicht.
Darauf habe ich auch hingewiescn, das preußische Recht
teilt jede Uferschutzlast zwischen dem Eigentümer des Stromes
und dem Eigentümer deS Landes nach dem Gesichtspunkte,
ob auch der Eigentümer des Landes einen Vorteil hat. Je
nachdem hat er dazu beizutragen. Eventuell kann er die
ganze Last tragen müssen, wenn die Entscheidung der Instanz
so ausfallen würde.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Hoßkamp.
Abg. Haffkamp : Meine Dame und meine Herren!

Der Gesetzentwurf will die Pflicht der Anlieger zur Unter¬
haltung der Wasserzüge unverändert bestehen lassen. Wenn
man dafür auch anführen kann, daß die Anliegerpflicht
eine seit altersher auf den Ufergrundstücken ruhende Last
ist, sodaß die Aufhebung ein Geschenk für die Anlieger be¬
deuten würde, so muß man doch sagen, daß diese Pflicht
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ihr Ende finden muß , wenn sie die Kräfte des Einzelnen
übersteigt , und daS ist heute der Fall bei größeren Wasscr-
zügen , soweit kostspielige Arbeiten vorgenommen werden
müssen . Zu diesen größeren , umfangreichen Arbeiten , die
einen großen Aufwand an Zeit und Geld verursachen,
rechne ich den Uferschutz zur Erhaltung des Bcsticks des
Flusses , z . B . die Anlegung von Schlenzen , ferner das
Abstechen von Anlandungen und Versenkungen , das Heraus¬
schaffen von Sandbänken aus dem Flußbett . Diese Arbeiten
muß man den Anliegern abnehmen und auf die Genossen¬
schaft übertragen . Dagegen kann man die gewöhnliche
Reinigung des Flußbettes und der Ufer unbedenklich den
Anliegern belassen , weil diese Last Von ihm getragen werden
kann . - Herr Dannemann meint , eS ließen sich diese Ar¬
beiten nicht trennen . Ich sehe darin durchaus keine Schwierig¬
keiten . Die Grenze liegt fest , die gewöhnliche Reinigung
des Flußbettes und des Ufers von Kraut usw . muß der
Anlieger machen , alle übrigen Arbeiten die Genossenschaft.
Es sind diese Arbeiten auch bisher in der Wasserordnung
in besonderen Ziffern aufgcführt . ES können auch diese
Arbeiten ganz gut zu gleicher Zeit ausgcführt werden.
Warum kann nicht eine Schlenge angelegt werden oder eine
Sandbank herauSgeschafst werden , wenn im übrigen die
Reinigung des Flußbettes vorgenommen wird ? Die Ge¬
nossenschaft wird sich darauf einzurichten wissen . Ich möchte
die Annahme des Antrages 55 empfehlen . Der Antrag 56
schießt meines Erachtens weit über das Ziel hinaus . Er
will den Anliegern an großen Wasserzügen die ganze Unter¬
haltungspflicht abnchmen . Das würde eine äußerst starke
finanzielle Belastung der Genossenschaft darstcllen , die mir
nicht gerechtfertigt und nicht zweckmäßig erscheint . Es muß
darauf gesehen werden , daß die Genossenschaft von vorn¬
herein nicht mit zu großen fortlaufenden Ausgaben belastet
wird , damit sie für die großen Aufgaben , die ihr gestellt
sind , Mittel zur Verfügung hat . Und noch eins : ES würde
nach dem Anträge 56 eine durch nichts gerechtfertigte unter¬
schiedliche Behandlung der Anlieger an den größeren und
an den kleinen Wasserzügen eintreten . Den Anliegern an
den größeren Wasserzügen würde man die Unterhaltungs¬
pflicht ganz abnchmen , den Anliegern von den kleinen Wasser¬
zügen würde man sie ganz lassen , also dem einen ein Ge¬
schenk machen , dem andern nichts geben . DaS ist nicht
gerechtfertigt . Ich möchte bitten , den Antrag 56 abzulehnen.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Lohse.
Abg . Lohse : Ja , wenn sich das so leicht trennen

ließe , ließe sich darüber reden . Aber die Schwierigkeit wird
doch durch Herrn Haßkamp nicht aus der Welt geschafft,
daß nun von zwei Stellen aus Reinignngsarbeiten an ein
und demselben Wasserlauf vorgenommen - werden . Auch
Antrag 55 will die Verpflichtung der Uferanlieger zum
Uferschutz zwecks Erhaltung deS Bcsticks auf die Genossen¬
schaft übertragen . Er will nicht nur , wie im ersten Absatz
gesagt , die den Uferanliegern nach Art . 12 der Waffer-
ordnung obliegende Verpflichtung zur Unterhaltung der
öffentlichen Wasserzüge , soweit sich die Unterhaltung auf das
Abstecken der Anlandungen , der Einsenkungen und das
Hcrausschaffen von Sand , Holz usw . bezieht , der Genossen¬
schaft auferlegen , er will ihr auch die Verpflichtung auf¬

erlegen , die Uferbefestigungsarbeilen zu leisten , die i-kt
dem geltenden Gesetz der Anlieger zu leisten hat Daü
gerade die UfcrbefestigungSarbeiten , die Erhaltung des Bestick?
in vielen Fällen eine außerordentlich schwere La t kür
Anlieger ist . ist nicht zweifelhaft , und es ist notwendig
daß ihm die abgenommen wird . Aber wenn man die ge¬
wöhnlichen Unterhaltungslasten , oder was die Befürworter
des Antrages 55 darunter verstehen , davon ausnehmen will
so daß der Anlieger diese Arbeiten , die gewöhnlichen Reh
nigungsarbeiten , behalten soll , während die großen Jnstand-
haltungsarbeiten von der Genossenschaft gemacht werden
iküffen , so liegt darin eine Schwierigkeit , die durch den
Antrag 56 beseitigt wird . Im übrigen ist es für di: Ab¬
stimmung wohl nicht zweifelhaft , daß Antrag 56 der weit¬
gehendste ist und daß wir deshalb über diesen zuerst ab¬
stimmen werden.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Dannemann.
Abg . Dannemann : Ich möchte bitten , dem Anträge,

daß zunächst über den Antrag 56 abgestimmt wird , nicht
Folge zu geben , sondern daß zunächst über den Antrag 55
abgcstimmt wird . Herr Oberregierungsrat Weber hat gesagt,
daß nach dem Anträge 56 dem Uferanlieger die Verpflichtung
zur Unterhaltung des Ufers , sofern es auch im Interesse
seines Grundstücks geschehe , abgenommcn werden solle. Das
ist nicht , der Fall . Im Anträge 56 heißt es : „Die den
Uferanliegern nach Artikel 12 der Wasserordnung obliegende
Verpflichtung zur Unterhaltung der öffentlichen Wasserzüge,
sowie die nach Art . 13 § 2 a, und 5 den Anliegern ob¬
liegende Verpflichtung betr . den Userschutz gehen bezüglich
der größeren Wasserzüge auf die Geest - Wasscrgenossen-
schaft über . " Es wird ausdrücklich gesagt , daß nur die
nach Artikel 13 2 u und 5 vorgesehene Pflicht des Anliegers
auf die Genossenschaft übergehen soll . Im Artikel 13 heißt
es im § 1 : „ Die Sicherung der an öffentliche Wasserzüge
grenzenden Grundstücke gegen Abbruch oder Abspülen (der
Uferschutz ) ist Sache der Besitzer dieser Grundstücke . " Das
soll nach diesem Anträge bleiben . Es wird nur gesagt,
daß die unter Z 2 s, und 5 vorgesehenen Arbeiten , sofern
es sich um Unterhaltung des Bcsticks handelt , auf die Ge¬
nossenschaft übergehen soll . Man muß dabei bedenken, daß
einmal ein Uferschutz erforderlich ist im Interesse der Er¬
haltung des Bcsticks , ein anderes Mal auch , um das Grund¬
stück zu schützen . Unter Umständen hat die Genossenschaft
kein Interesse daran , wenn bas Ufer wegreißt . Wenn das
durchzufübren ist , Herr Haßkamp,  daß der Uferanlicger
und die Genossenschaft zu gleicher Zeit die Arbeiten ^ aus-
führen können am Wasserzuge , dann würde ich für IHM
Antrag zu haben sein , aber ich halte das für undurchführbar.
Erklären Sie mir bitte , wie Sie es machen wollen , wen»
Versandungen vorgekommcn sind , die mit Schlingpflanze"
und sonstigem Kraut bewachsen sind , wie wir es vielM
haben . Glauben Sie , daß der Grundbesitzer die Schlug
pflanzen hcrauSmachen wird ? Er wird warten , bis o' -
Genossenschaft kommt , bis der Sand herausgenommen >1,
dann kommen auch die Schlingpflanzen mit heraus,
ist undurchführbar , oder es geht nur dann , wenn Sie z
Schauungen einsetzen , die erste trifft die Grundbesitzer,
zweite die Genossenschaft.
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Präsident: Das Wort hat Herr Abg. Haßkamp.
Abg- Haßkamp: Ich möchte noch darauf Hinweisen,

wirklich Schwierigkeiten entstehen sollten, was ich
M glaube, daß dann der letzte Absatz des Antrages 55 in
Macht kommen könnte. Da heißt es : „Die Ausführung
^ hiernach den Genossenschaftenobliegenden Arbeiten kann
-kn Anliegern von der Genossenschaft gegen angemessene
Nrajitung überwiesen werden." Etwas Aehnliches will der
Mag 56. Wenn wirklich sich Schwierigkeiten Herausstellen
Mn, dann hätte die Genossenschaftes in der Hand, dem
klüger zu sagen, er müßte auch die sonst der Gcnossen-
W übertragenen Arbeiten gegen angemessene Entschädi-
zaagübernehmen. Dadurch könnten etwaige Schwierigkeiten
Dben werden.

Präsident: Das Wort hat Herr Abg. Kalkkuhl.
Abg. Kalkknhl: Ich möchte aus praktischen Gründen,

hü soeben und meines Erachtens richtig dargestellt sind
durchHerrn Danncmann,  für den Antrag 56 stimmen,
dm er scheint die beste praktische Beordnung für die
Warschau zu sein.

Präsident: Das Wort hat Herr Abg. Tantzen.
Abg. Tantzen: Meine Herren! Es ist nicht so einfach

zu sogen, ob daö durchführbar ist oder nicht, was beantragt
ist Das muß sich sinken, weil eS sich um ein neues Gebiet
huudelt. Ich möchte anheimgeben, ob es nicht richtig ist,
zm Anträge 55, dem ich mich anschließen möchte, vorläufig
mm Zusatz zu beschließen dahingehend, daß die Genossen¬
schafteine anderweitige Regelung der Unterhaltungspflicht
mitGenehmigung des Ministeriums beschließen kann. Dann
Me ein Ausweg gegeben sein. Ich möchte mir Vor¬
halten, zur zweiten Lesung einen entsprechenden Antrag
zu stellen.

Präsident: Das Wort hat Herr Abg. Dannemann.
Abg. Dannemann : Das ist nicht erforderlich, das

istim Anträge 43 gesagt: „Die Genossenschaft hat das Recht,
me Lasten zu übernehmen, hierzu gehört auch die Neu-
nMiig der Unterhaltungslast." Herr Tantzen  will doch,
dos nicht ohne weiteres die Genossenschaft verpflichtet sein
U, das so zu machen, sie soll das bestimmen können. Die
Gmossenschaft könnte auch bestimmen, daß die Wasserzüge
soo der Genossenschaft unterhalten werden sollen. Das ist
«Anträge 43 gesagt. Danach kann die Genossenschaft
mcken, was sie will. Aber wenn wir geglaubt haben,
üotzdcm noch einen neuen Antrag stellen zu sollen, dann
d»bm wir es aus dem Grunde getan, daß kein Streit ent-
Wn soll zwischen den Bezirken, die niedriger liegen und
«jmigen, die höher liegen oder zwischen denjenigen, die

den Hauptwasserzügen liegen und denjenigen, die nicht
man liegen. Dem entsprechend wird man auch den Vor-
md bilden.

Präsident: Das Wort hat Herr Abg. Lohse.
Abg. Lohse : Meine Herren, wir müssen uns klar dar-

^ n̂n einer dieser beiden Anträge angenommen
ein Schutz für die Anlieger geschaffen wird gegen die

seitens der Genossinschaft, der diese hindert, über

eine bestimmte Grenze hinauszugehen. Die Genossenschaft
kann mehr übernehmen, aber nicht darüber hinaus den An¬
liegern mehr auferlegcn.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Tantzen.
Abg. Tantzen : Wenn das richtig ist, was Herr

Dannemann  sagt , dann ist der Antrag überflüssig. Mir
ist daS zweifelhaft. In der Wcgeordnung und auch in der
Gemeindeordnung hat man die Bestimmung, daß auf Be¬
schluß der Gemeindevertretungmit Genehmigung des Mini¬
steriums abgewichen werden kann von der dort bestimmten
Regel. Das müßte auch hier möglich sein, und das scheint
mir, wenn sich besondere Unzuträglichkeiten ergeben sollten,
ein Weg zu sein, der zu erwägen wäre. Ich kann das im
Augenblick nicht übersehen, eS kann aber zur zweiten Lesung
überlegt werden.

Präsident : DaS Wort ist nicht weiter verlangt? Ich
schließe die Beratung. Wir kommen zur Abstimmung, und
zwar zunächst über den Antrag 54 des Ausschusses. Ich
bitte die Abgeordneten, die den Antrag annchmcn wollen,
sich zu erheben. — Geschieht. — Der Antrag ist ange¬
nommen. Wir stimmen dann ab über den Antrag 55.
Ich brauche ihn wohl nicht wieder zu verlesen. Ich bitte
die Abgeordneten, die den Antrag 55 annehmen wollen,
sich zu erheben. — Geschieht. — Der Antrag ist abgelehnt.
Ich bitte die Abgeordneten, die den Antrag 56 annehmen
wollen, sich zu erheben. — Geschieht. — Der Antrag ist
ebenfalls abgelehnt. Es folgt der Antrag 57:

Annahme der HZ 37 und 38.
Ich eröffne die Beratung zu diesem Anträge und zum Z 37.
Das Wort hat Herr Abg. Hollmann.

Abg. Hollmann : Meine Dame und meine Herren!
Ich habe schon gestern gelegentlich der Beratung über den
8 12 darauf hingewicsen, daß im § 37 ein ganz anderer
Umlagefuß eingeführt werde als wir ihn bisher hatten.
Ich hoffte, gestern bei Beratung des Z 12 vom Regierungs¬
tisch eine Erklärung darüber zu bekommen, aus welchen
Gründen sie daö System, was da war, aufgegebcn hat und
hier den Umlagefuß der Fläche nimmt, und ob es geschehen
sei mit Rücksicht darauf, daß die Marsch diesen Umlagefuß
habe und er sich vielleicht dort bewährt habe. Ich will
noch darauf zurückkommen und nochmals hcrvorheben, daß
man nicht nur, wie im Ausschußbericht angegeben, befürchten
muß, daß unkultivierte Ländereien belastet würden, meine
Gründe gehen dahin, daß auch andere minderwertige Lände¬
reien zu stark belastet werden, wenn man den Umlagefuß
nach der Fläche nimmt. Es sind große Flächen, aus denen
Wasser überhaupt nicht abflicßt. Soll man diese Lände¬
reien nach der Fläche belasten? Dazu kann ich meine
Hand nicht bieten. Wie gesagt, ich hoffte, gestern eine Er¬
klärung seitens der Regierung zu bekommen, aus welchem
Grunde man das frühere System verlassen hat und dieses
so außerordentlich rohe Umlagevcrfahren nach der Flüche
einführen will.

Präsident : Das Wort hat Herr Oberregierungsrat
Weber.

Oberregierungsrat Weber : Es ist mir leider nicht
gelungen, alle Worte des Herrn Vorredners zu verstehen,
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aber ich bin darauf hingewiesen, um welches Thema es sich
handelt. Ich darf zunächst auf die beiden W 37 und 38
Hinweisen und ferner darauf Hinweisen, daß der Verteilungs-
rnaßstab nach der Fläche lediglich eine gesetzliche Regel sein
soll, die aber nach 8 38 ganz nach dem Wunsch des Aus¬
schusses wieder geändert werden kann. Wenn der Ausschuß
es für richtig hält, den Grundsteuerreinertrag wieder einzu¬
führen, so steht dem nichts im Wege, und ein solcher Ver¬
teilungsfuß würde genehmigt werden. Aber diesen Ver¬
teilungsfuß gesetzlich festzulegen, dagegen sprechen die Be¬
denken, die von seiten der Landwirtschaft und der Land¬
wirtschaftskammer gegen den Grundsteuerreinertrag bisher
so sehr erhoben sind, indem auf die Unrichtigkeit hinge¬
wiesen ist. Die Unrichtigkeit, die man gegen den Ver¬
teilungsfuß der Fläche einwendet, kann man auch gegen den
Verteilungsfuß der Grundsteuerreinerträge einwcnden, und
wenn von Herrn Abg. Hollmann gesagt ist, daß bisher
die Verteilung nach dem Grundsteucrreinertrag erträglich
gewesen ist, so liegt das mehr daran , daß die Gemeinden
bisher nur die Aufgaben auf dem Gebiete der Wasserwirt¬
schaft in geringem Umfange gelöst haben und darum die
Belastung des einzelnen Besitzers nicht so sehr in die Er¬
scheinung getreten ist, zumal die Umlage innerhalb der
ganzen Gemeindeumlage erhoben ist. Wir haben doch die
Absicht, die Wasserwirtschaft weiterzubringen. Und die
Wasserwirtschaftwciterbringen heißt selbstverständlich auch
Ausgaben machen. Wir werden in Zukunft noch mit
großen Ausgaben zu rechnen haben, und dann wird der
Verteilungsfuß nach dem Grundsteuerreinertrag genau so
ungerecht empfunden, wie dieser nach der Fläche. Aber ich
weise nochmals darauf hin, es ist eine Regel ausgenommen,
die man wohl damit begründen kann, daß man zunächst die
Urverteilung schaffen will. Die Fläche bringt das Wasser,
also bezahlt auch die Fläche das Wasser. DaS ist, wenn
ich so sagen darf, der Urgrundsatz. Wenn der Urgrundsatz
nicht vom Ausschuß genehmigt wird, dann steht es ihm zu,
einen anderen Verteilungsfuß zu suchen, und er mag zurück¬
kommen auf den alten Verteilungsfuß oder er mag sich
einen neuen Verteilungsfuß nach dem Werte oder nach dem
Einkommen oder wie er will, suchen. Ich glaube, daß ge¬
rade dieser Weg, den' wir Vorschlägen, der rechte ist, nur
eine Norm aufzustellen, die eine allgemeine Regel bedeuten
soll, daß aber diese Regel dem Ausschuß Gelegenheit gibt,
seinerseits zu prüfen: Was wollen wir machen, was ist für
uns das Nichtige?

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Hollmann.
Abg. Hollmann : Wie dem Herrn Regierungsvertreter

ist auch mir bekannt, daß dem Grundsteucrreinertrag auch
erhebliche Mängel anhaften. Es ist aber nicht richtig, wenn
der Herr Regierung-Vertreter anführt, daß seitens der Land¬
wirtschaftskammerbehauptet wird, daß dem Grundsteuer¬
reinertrag in Bezug auf dieses Gesetz so erhebliche Mängel
anhaften. Ich will auch darauf Hinweisen: Selbstverständlich
war mir bekannt, daß nach Z 38 ein anderer Verteilungs-
suß beschlossen werden kann, aber das eine werden Sie mir
zugeben müssen, daß die Fläche ein viel roherer Verteilungs-
suß ist als der Grundsteuerreinertrag, der doch die Leistungs¬
fähigkeit des Bodens in gewisser Hinsicht berücksichtigt,

mögen ihm Mängel anhasten. Ich würde es für
mäßig erachtet haben, wenn allgemein der Grundsteuern^
ertrag geblieben wäre und in denjenigen Fällen, in denen
dieser Verteilungsfuß nicht paßt, sagen wir einmal in den
Bezirken, wo außerordentlich viel Moorländcrcien sind die
entwässert werden und aus denen viel Wasser kommt' dan
man in solchen Füllen die Fläche nimmt. Das schM
nicht auS, daß man zunächst als Norm den Grundsteuer¬
reinertrag nimmt. Ich muß sagen, ich bedaure, daß die
Regierung dieses in den Entwurf hineingebracht hat. Wenn
es sich in der Marsch auch bewährt hat, so paßt es kür
die Geest doch nicht.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Dannemann.
Abg. Darmeinariti : M . H.l Es ist richtig, daß

unter Umständen die Besitzer minderwertiger Ländereien
nach diesem Anträge sehr belastet werden. Auch wir haben
im Ausschuß darüber verhandelt, haben aber geglaubt,
diesen Antrag stellen zu sollen, weil wir keinen anderen
Weg wußten, weil wir auch zugeben mußten, daß der
Grundsteuerreinertrag, wie er jetzt gilt, nicht mehr stimmt.
Aber ich glaube, daß man einen Ausweg finden kann,
wenn man die Grundstücke heranzieht nach dem Wert, wie
er nach dem neuen Stcuergesetz festgelegt werden soll. Das
ist ein Antrag , der früher von der Kommission, die von
der Landwirtschaftskammer eingesetzt war, vorgelegt ist.
Der Antrag lautet : „Die Kosten der Instandsetzung und
Unterhaltung der öffentlichen Wasscrzüge (soweit letztere
den Gemeinden obliegt) sind innerhalb der Verpflichteten,
bezw. der nach Art. 10 § 2 herangezogencn Gemeinden
von den Grundstücken nebst Gebäuden, nach dem gemeinen
Wert aufzubringen, welcher sich aus den staatlichen Steuer¬
rollen ergibt, oder soweit erforderlich, durch Schätzung fest-
zustellcn ist." Die Staatsländereien werden jetzt nicht ein¬
geschätzt. ES muß eine Schätzung stattfinden, und wir
wollen Noch vor allen Dingen auch durch dieses Gesetz die
Staatsländercien genau so behandeln wie Privatländcreien.
Die Schätzung der Privatgrundstücke wird folgen, wenn
das Grundsteuergesetz angenommen ist, und es würde dann
auch eine Schätzung der staatlichen Grundstücke stattfindcn.
DaS>würde vielleicht ein gangbarer Weg sein, weil doch
die unkultivierten Flächen viel niedriger eingefchätzt werden.
Damit würde vielleicht ein gerechter Maßstab gefunden.
Es wird zu überlegen sein, ob man nicht für die zweite
Lesung einen entsprechenden Antrag stellt. Es ist tatsächlich
so, daß ein Kampf kommen wird bei den Wahlen. Mn
wird sich sagen bei den Wahlen: Der will so und der so.
Dann findet man nicht die richtigen Leute für den Ausschuß,
besser ist, es wird im Gesetz gleich bestimmt.

Präsident : Das Wort ist nicht mehr verlangt? Ich
eröffne die Beratung zum § 38. Da das Wort nicht ver¬
langt wird, schließe ich die Beratung und bitte dieu -
geordneten, die den Antrag 57 annehmen wollen, sichb
erheben. — Geschieht. — Der Antrag ist angenommen-
Antrag 58 wird von einem Teil des Ausschusses geste
Er lautet:

Annahme des § 39 mit der Aenderung, daß der
2. Satz mit „werden" schließt und die 3 letz

. 'i
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Zcilen ersetzt werden durch einen Satz folgenden
Wortlauts:

Der Ausschuß ist verpflichtet , einzelne Teile des
Gebietes der Genossenschaft vorzubelasten , wenn
die Anlagen der Genossenschaft diesen in be¬
sonders hervorragendem Maße zugute kommen,
und sie minder zu belasten , wenn die Anlagen
ihnen in besonders geringem Maße zugute kommen.

5ni! andere Minderheit beantragt im Anträge 59:
Annahme des § 39.

Ä eröffne die Beratung zu den beiden Anträgen und
zw 8 39- Das Wort hat Herr Abg . Haßkamp.

Abq. Haßkamp : Der Gesetzentwurf will es der Be-
Mchsassung der Genossenschaft überlassen , ob eine Vorbc-
ksiung oder eine Entlastung der Grundstücke stattfinden soll.
Gsolle» grundsätzlich alle Grundstücke gleichmäßig nach der
-Mngröße herangezogen werden . Ich halte dieses nicht
U richtig. Es gibt Bezirke , die hoch gelegen sind , die
»ig oder gar keinen Nutzen von den wasserwirtschaftlichen
Abnahmen haben , dagegen gibt es niedrig gelegene Bezirke,
dik außerordentlichen Vorteil davon haben . Darum muß
M Minderbclastung oder eine Vorbelastung unter Um»
Duden cintreten , und zwar muß diese im Gesetz festgelegt
«den , da sonst die Gefahr besteht , daß über solche An-
hiüche durch Mehrheitsbeschluß hinweggegangen wird . Ich
mtze bitten , den Antrag 58 , der eine Verpflichtung den
Emosseiischaftcn auferlegt , anzunehmen . Dieser Antrag ent-
Mcht einer ähnlichen Bestimmung in der Gemcindeordnung,
mach auch bei Unternehmungen des AmtsverbandeS eine
Wlichtung für eine Vorbelastung oder Minderbelastung
«N solchen Gemeinden festgelegt ist , denen die Ablage des
Mimbandcs in besonders hervorragendem Maße oder
iismders geringem Maße zugute kommt.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg . Dannemann.
Abg. Dannemann : Meine Dame und meine Herren!

A finde keinen wesentlichen Unterschied unter Antrag 68
md L9. Durch den Antrag 58 können sich nur Schwicrig-
Icku ergeben. Wenn es heißt , die Genossenschaft ist ver-
Met , die Bezirke vorzubelasten , dann bedeutet das doch
Hs weiter, als daß die Genossenschaft darüber bestimmt,
Likhoch sie die Bezirke vorbelasten will . Sie müßten dann,
Lm Sic das erreichen wollen , was Sie sagen , einstigen:
.^ sprechend dem Nutzen " . Wenn das nicht hineinkommt,
bun kann die Genossenschaft beschließen , was sie will . Ich

der Meinung , daß es richtiger ist , den Antrag 59 an-
iMhnien, der die Entscheidung der Genossenschaft überläßt.
D halte es auch für selbstverständlich , daß die Bezirke , die
"ufftcr Linie Vorteil haben , vorbelastet werden.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg . Lohse.
Abg. Lohse : Ich will nicht wiederholen , was Herr

Wnemann gesagt hat , will nur darauf Hinweisen , daß
An doch auch nach Antrag 58 auf den guten Willen der
^schchaft angewiesen ist . Wenn der Ausschuß nicht

führt er eine lächerliche Vorbelastung ein , die praktisch
W zu bedeuten hat , nur um der formellen Vorschrift zu

Mgen. Wenn durchführbare und deshalb wertvolle

Ansprüche schaffen wollte , müßte man das Verwaltungs-
strcitvcrfahren darüber zulassen , ob die Vorbelastung dem
Gesetz entspricht . Dann müßte man aber über das Maß
der Vorbelastung etwas in das Gesetz hineinbringen , und
damit kommen wir zu unendlichen Schwierigkeiten . Wir
können doch keine richterliche Prüfung vornehmen lassen , ob
die Vorbelastung geboten ist , wenn der Genossenschaftsvor¬
stand sich auf den Standpunkt stellt , daß eine Vorbelastung
nicht gerechtfertigt sei. Es ist anders , wenn eine Vorbe¬
lastung vorgenommen wird und die Belasteten sich dagegen
beschweren , daß diese Vorbelastung nicht gerechtfertigt sei,
aber das umgekehrte ist außerordentlich schwierig.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Tantzen.
Abg . Tantzen : Meine Herren ! Daß im Verwaltungs-

streitverfahrcn der besondere Verteilungsfuß festgesetzt werden
soll , ist ausgeschlossen nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz.
Das ist also nicht möglich . Aber ich möchte auf eins auf¬
merksam machen . Wenn es sich um die Beschlußfassung
über neue Anlagen handelt , und es besteht diese Bestimmung,
wie sie beantragt wird , dann ist sie geeignet , die Beschluß¬
fassung über solche Anlagen ganz wesentlich zu erleichtern.
Selbstverständlich ist eS, daß die Vorbelastung dem Nutzen
entsprechend sein muß . Das wird sich auch bei der Beschluß¬
fassung ergeben . Besteht diese Bestimmung nicht , dann wird
in sehr vielen Fällen die Beschlußfassung sehr erschwert
werden . Wenigstens hat nach meinen Erfahrungen die Vor¬
belastungsmöglichkeit sehr nützlich gewirkt . Aus dem Grunde
allein ist es richtig , diese Bestimmung aufzunehmen . Es
mag das hineingeschrieben werden „ dem größeren Nutzen
entsprechend " , aber damit kommen wir nichts weiter , die
Hauptsache ist , daß eine Vorbelastung vorgcnommcn werden
muß , dann kann der Ausschuß sich darüber unterhalten , wie
hoch die Vorbelastung sein soll , und dann wird das richtige
herauskommen.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Haßkamp.
Abg . Haßkamp : Gegenüber den Bedenken , die von

Herrn Dannemann  und Herrn Lohse  hervorgehvben sind,
möchte ich darauf Hinweisen , daß wir genau dieselbe Be¬
stimmung in der Gemeindeordnung haben über die Vorbe¬
lastung der einzelnen Gemeinden durch den AmtSverband.
Diese Bestimmung war ursprünglich nicht in der Gemeinde¬
ordnung , sie ist auf Beschluß des Landtages eingefügt
worden . Da haben sich dort die Bedenken nicht herauS-
gestellt . Es steht die Beschwerde an das Ministerium zu
gegen die Verletzung dieser Bestimmung . Mir ist auch ein
Fall bekannt , wo auf Entscheidung des Ministeriums eine
richtige Vorbelastung oder Entlastung cingetreten ist . Wenn
diese Bestimmung besteht , dann wird die Genossenschaft sich
sicherlich nicht der Verpflichtung entziehen , die Vorbelastung
oder Entlastung im richtigen Verhältnis vorzunehmen.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt? Ich
schließe die Beratung . Wir stimmen ab . Ich bitte zunächst
die Abgeordneten , die den Antrag 58 annehmen wollen , sich
zu erheben . — Geschieht . —Der  Antrag ist abgelehnt.
Gegenprobe : Ich bitte die Abgeordneten , die den Antrag
ablehncn wollen , sich zu erheben . — Geschieht . — Das ist

i ^
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die Mehrheit . Der Antrag ist abgelehnt . Ich bitte dann
die Abgeordneten , die den Antrag 59 annehmen wollen,
sich zu erheben . — Geschieht . — Der Antrag ist ebenfalls
abgelehnt . Antrag 60 lautet:

Annahme des 8 40.

Ich eröffne die Beratung zu diesem Anträge und zum 8 40.
DaS Wort wird nicht verlangt ? Ich schließe die Beratung
und bitte die Abgeordneten , die den Antrag annehmen wollen,
sich zu erheben . — Geschieht . — Der Antrag ist ange¬
nommen . Zum 8 41 beantragt eine Minderheit im An¬
träge 61:

Streichung de ? 8 41.

Die Mehrheit beantragt im Anträge 62:

Annahme deS 8 41.

Ich eröffne die Beratung zu den beiden Anträgen und zum
8 41 . Das Wort hat Herr Abg . Lohse.

Abg . Lohse : Es geht zu weit , daß der Entwurf bei
Gelegenheit dieses Gesetzes ein fiskalischer Recht einführen
will , das bisher nicht bestanden hat . Die Wasserkraft hat
bisher den Anliegern oder den unterhaltspflichtigen Genossen¬
schaften gehört . Wenn man statt dessen setzt den Grundsatz
aufstellen will , „ das Recht auf Ausnutzung der Wasserkraft
hat der Staat " , dann scheint mir dieses Gesetz nicht die
geeignete Gelegenheit zu sein , um eine so wichtige Aenderung
herbeizuführen . Ich möchte meinen , daß denjenigen , die
bisher berechtigt gewesen sind , die Wasserkraft auszunutzen
bezw . den infolge dieses Gesetzes eintretenden Rechtsnach¬
folgern dies Recht auch erhalten werden muß.

Präsident : Herr Abg. Haßkamp hat das Wort.

Abg . Haffkamp : Ich habe namens meiner Fraktion
zu erklären , daß wir sowohl gegen den Antrag 61 wie
gegen den Antrag 62 Bedenken zu erheben haben . Wir
stehen auf dem Standpunkte , daß man nicht ohne weiteres
Rechte , die den Genossenschaften als Eigentümern der Wasser¬
züge zustehen , auf den Staat übertragen darf . Andererseits
sind wir allerdings auch der Ansicht , daß dem Staat im
volkswirtschaftlichen Interesse die Möglichkeit gegeben werden
muß , Wasserkraft , die die Genossenschaft nicht ausnutzen kann
oder will , für die Allgemeinheit nutzbar zu machen . Wir
werden uns daher jetzt bei den Anträgen 61 und 62 der
Stimme enthalten und zur zweiten Lesung einen Abände¬
rungsantrag stellen , der wohl dahin gehen wird , daß der
Staat dar Recht zur Ausnutzung der Wasserkraft erhält,
wenn die Genossenschaft innerhalb einer bestimmten Frist
hiervon keinen Gebrauch macht.

Präsident : Herr Abg. Dannemann beantragt na¬
mentliche Abstimmung über den Antrag 61 . Wird der
Antrag unterstützt ? (Ja !) Das Wort ist nicht verlangt
zu den beiden Anträgen 61 und 62 ? Wir stimmen also
namentlich ab über den Antrag 61 : „ Streichung des 8 41 . "
Die Abstimmung beginnt mit dem Buchstaben H . Ich bitte
die Abgeordneten , die den 8 41 streichen wollen , beim Aufruf
ihre - Namens mit ja , die ihn nicht streichen wollen , mit
nein zu antworten.

Harries fehlt , Hartong (Delmenhorst ) fehlt , Här¬
tung (Birkenfcld ) enthalte mich, Haßkamp Enthaltung,

Heitmann nein , Frau Henke ja , Henneicke nein,Holl¬
mann ja , Hug nein , Jordan nein , Kalkkuhl ja, Kader
(Burmeide ) ja , Kaper (Ellenserdamm ) nein , Ke' telhobn
nein , König enthalte mich, Krause nein , Lohse ja, Melier
enthalte mich , Müller ja . Nieberg ja , Naschte nichtda
Sante enthalte mich , Schmidt nein , Schömer nein
Schröder ja , Stark fehlt , Stukenberg nein, Svcnson
nein , Tantzen nein , Unkelbach fehlt , Wehand M
Wiechmann ja , Willenborg fehlt , beurlaubt , Zehetmair
nein , Zimmermann nein , Zipp fehlt , Albers nein
Bäuerle fehlt , Bartels nein , Behlen ja , Behreusnem
Dannemann ja , Denis Enthaltung , Dörr fehlt, Dohm
fehlt , Feigel enthalte mich der Stimme , Frerichs nein
Fröhle enthalte mich.

Bei acht Stimmenthaltungen ist der Antrag mit 18
gegen 11 Stimmen abgelehnt . Folgt nunmehr der Mehr-
hcitsantrag 62 . Ich lasse also auch abstimmcn über den
Antrag 62 : „ Annahme des 8 41 . " Wegen der Stimm¬
enthaltungen muß ich diesen Antrag nachholen . Ich kann

nicht konstatieren , daß dieser Antrag angenommen ist. Ich
bitte deshalb die Abgeordneten , die den Antrag 62 annehmen
wollen , sich zu erheben und stehen zu bleiben . — Geschieht. -
Bitte um die Gegenprobe . — Geschieht . — Der Antrag ist
angenommen wieder bei Stimmenthaltungen.

Folgt der Antrag 63:

Annahme deS 8 42 mit folgenden Acnderungen:

1. Absatz 1 erhält folgenden Wortlaut:
Die Geestwassergenossenschaftcn , aus deren

Gebiet Wasser in natürlichen oder künstlichen
Wasserzügen in die vorliegende Marsch flieht,
haben zu den Kosten der Sielachten der Marsch
aus der Anlegung , Instandhaltung und Unter¬
haltung einschließlich Reinigung der Außentiefe,
der Binnentiefc von den nachstehend genannten
Punkten an bis zu den Sielen und der in den
vorstehenden Strecken befindlichen , der gemein¬
samen Abführung des Wassers dienenden Bau¬
werke , Siele , Verlate , .Pumpwerke und dergl.
beizutragen . Die Punkte liegen:

1 . in der Wangerländischen Siclacht in Hooki-
tief oberhalb des Verlates bei Rüschensiedk;

2 . in der Rüstringer — Kniphauser Sielacht im
Mariensieler Binnensieltief oberhalb des Rii-
stersicler Verlates;

3 . in der Bockhorner Sielacht
a ) im Zeteler Sieltief oberhalb des Schnitt¬

punktes mit der Staatsstraße Oldenburg—

d ) im Steinhäuser Sieltief vom Zusammen¬

fluß der Wobbenkamper und Brunne Bake;
4.  in der Vareler Sielacht vom Zusammenfluß

der Nordender und Südender Lcke;

5 . in der Jader - Wapeler Siclacht
o.) in der Wapcl oberhalb der Brücke in

Eisenbahnlinie Oldenburg — Varel,
k ) in der Jade oberhalb der Brücke m ° r

Staatsstraße Heubült— Süderschweiburg in
Jaderaltendeich;

1
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6. in der Donnerschweer Sielacht und in der
Ohmsteder Sielacht 50 na oberhalb der Siele,
in der Wulfssielacht 50 na oberhalb des
Moorwegssieles;

7. in der Blaukcnburger Sielacht Von dem Schnitt¬
punkte der Reith- und Nehbäke und der
Hemmelsbäkc mit der Gemeindechaussee Ostern¬
burg—Holle;

8. in der Stcdinger Sielacht
a) in der Berne oberhalb der Gemeinde¬

chaussee Berne—Hude,
5) im Moorgraben oberhalb der Chaussee¬

brücke bei Horst.
2. In der letzten Zeile des zweiten Absatzes werden

die Worte „zwei Dritteln " ersetzt durch „einhalb".
3. Ein dritter Absatz folgenden Wortlauts wird

nachgefügt:
Hat die Sielacht Vermögen, sind die Ein¬

künfte aus diesem Vermögen anteilmäßig nach
dem Beitragsverhältnis in Anrechnung zu bringen.

A eröffne die Beratung zu diesem Antrag des Ausschusses
wd zum§ 42. Herr Äbg. Dannemann  hat das Wort.

Abg. Daiinemairn : Wir haben gestern schon eingehend
Hier diese Frage verhandelt. Ich will mich deshalb kurz
schm. Ich möchte nur noch einmal sagen, daß in wenigen
Mn eine Prüfung stattfiuden muß, ob der Beitrag , der
si» festgesetzt wird für die außerhalb der Sielacht liegenden
Mereien, richtig ist, daß geprüft werden muß, ob eine
Äderung des Gesetzes erforderlich ist. Ich muß dabei
»ch darauf Hinweisen, daß früher die Staatsregierung stets
Muken getragen hat, diesem Vorschlag zu folgen. Ich
darf hier den Standpunkt der Staatsregierung klarlegen,
da die Staatsregierung früher eingenommen hat. Es geht
da! aus einem Schreiben hervor, das die Staatsregierung
damals an die Vertreter der Sielacht gerichtet hat. Dies
schreiben lautet:

Das SlaatSministerium muß Bedenken tragen, eine
Aeudernng des Artikels7 Z 2 Absatz2 der Deichordnung
i»die Wege zu leiten dahingehend, daß bisher nicht siel-
Mchtiges Land in entsprechender Weise zu den Siellasten
hkiangezogen wird. Eine solche Acnderung würde den
dik Deichordnung beherrschenden Grundsatz, daß nur deich-
pslichtiges Land auch sielpflichtig ist, durchbrechen und die
Aendkrung zahlreicher anderer Bestimmungen des Gesetzes
bkdingkn. Schon die Bestimmung des Verhältnisses der
Vcsitzcr solcher Ländereien zu der Siclacht würde erheb¬
lichen Schwierigkeiten begegnen. Welche Rechte und Pflichten
Würden ihnen zuzuerkcnnen sein? Sollen Sie Genossen
der Siklacht(Art. 29, 30) sein und stimmberechtigt(Art . 33
810) und wählbar (Art. 43 ZI , Art . 83) in den Aus-
Mß und zu dem Amt eines Geschworenen werden?
EMc aber den betreffenden Grundbesitzern auch nur die
Wcht der Beitragsleistung auferlegt werden, so würde
^ doch mit den größten Schwierigkeiten verbunden sein,

Msür den richtigen Maßsiab zu finden.
??"-merke dabei, daß auch die Negierung anerkannt hat,
"bW nur ein Griff ist, wenn sie vorschlägt, daß die
V der Geestländereien zu zweidrittel beitragspflichtig
^wogr. Berichte. II. Landtag, 6. Versammlung.

sein sollen. Das muß also weiter geprüft werden. Weiter
heißt es:

Bei der in den einzelnen Sielachten außerordentlich
großen Verschiedenheitdes Verhältnisses zwischen der
Fläche des siclpflichtigen Landes und derjenigen des nicht
sielpflichtigen AbwässerungSgebietes würde die allgemeine
Bestimmung eines bestimmten Bruchteils zu großen Un¬
gerechtigkeiten führen. Dazu kommt, daß auch innerhalb
desselben Abwässerungsgebietes der Nutzen, den die Län¬
dereien von den Sielanstaltcn haben, bezw. der Nachteil,
den sie diesen zufügen, sehr verschieden ist. Eine Heran¬
ziehung der fraglichen Ländereien zu den Siellastcn müßte
ferner die Aufhebung der beschränkendenVorschriften des
Artikels 338 Z 2 der Deichordnung zur Folge haben.

Wir haben darauf keine Rücksicht genommen bei den Ver¬
handlungen. Mir sind auch Bedenken gekommen. Der
Artikel 338 Z 2 der Deichordnung lautet:

Die Besitzer der hohen Geest dürfen aber den Lauf
ihrer Flüsse und Bäken zum Nachteil einzelner Marsch¬
distrikte nicht ändern oder beschleunigen, oder wenn dieses
zum Zweck der Kultivierung von Ländereien geschehen muß,
so sind die Eigentümer solcher Ländereien verbunden,
soweit es ohne Schaden für die Kultur ihres Landes
geschehen kann, die ihnen vom Deichamte vorzuschreibenden
Einschränkungen anzulcgen und zu unterhalten, damit das
Wasser nur allmählich und möglichst unschädlich nach der
Marsch abflicße.

Ich setze voraus, daß selbstverständlich eine derartige Be¬
stimmung in Zukunft ungültig wird, wenn die Besitzer der
Geest herangezogen werden zu den Kosten der Siclachten.
Es wird zu prüfen sein, ob nicht diese Bestimmung aus der
Deichordnung heraus muß. Soweit ich weiß, sind derartige
Beschränkungen den Besitzern der Geestländereien auch bisher
niemals auferlegt worden. Er heißt dann weiter:

Damit würde aber einer Ueberschwemmungder Marsch
mit Wasser aus den Geest- und Moordistrikten jede
Schranke genommen.

Durch eine Hinaufrückung der Deichbandsgrenzen
(Art. 7 Z 2 Ziff. 20) von 3 Fuß ans etwa 4 oder 5 Fuß
über ordinärer Flut würde auch keine ausreichende Ab¬
hilfe geschaffen werden können, da bei dem raschen An¬
steigen des Geländes außerhalb der jetzigen Deichbands-
grenzcn nur ein verhältnismäßig schmaler Streifen zwischen
diesen und der neuen Grenze deichpflichtig werden würde.
In der Sache selbst spricht aber gegen eine solche Maß¬
regel das Bedenken, daß die höheren, weit zurückliegenden
Ländereien keinen oder nur geringen Nutzen vom Deich¬
schutze haben.

Zu all diesen Gründen gegen die beantragte Heran¬
ziehung nicht sielpflichtigen Landes zu den Siellasten tritt
nun aber das schwerwiegendeweitere Bedenken, daß durch
eine solche Beordnung die Grenzen deS Geltungsgebiets
der Deichordnung und der Wasserordnung verschoben
werden würden. Bei der völligen Verschiedenheit der
Grundlagen beider Gesetze muß aber grundsätzlich daran
festgehalten werden, daß ihr Geltungsgebiet ein getrenntes
bleibt und daß nicht Grundstücke, welche innerhalb des
Geltungsgebietes der Wafferordnung liegen, gleichzeitig zu
Lasten herangezogen werden, welche innerhalb des Geltungs-
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gebietes der Deichordnung auf Grund dieses Gesetzes er¬
wachsen . Das Staatsministerium verkennt nicht , daß die
fortschreitende Kultivierung des hochgelegenen Landes an
den Grenzen der Sielachtcn diese vor neuen Aufgaben stellt,
die oftmals nur mit sehr erheblichem Kostenaufwand gelöst
werden können , wenn nicht durch den vermehrten und be¬
schleunigten Wasserzufluß die tieferliegende Marsch geschä¬
digt werden soll . Allein aus den angeführten Gründen
kann eine Heranziehung der außerhalb des Geltungsgebiets
der Deichordnung liegenden Ländereien nicht in Frage
kommen . Erwächst einer Sielacht im Einzelfalle durch
die Aufnahme und Weiterführun ,̂ des ihr von auswärts
zuflicßenden Wassers eine das billige Maß erhcblich über¬
steigende Last , so wird zu erwägen sein , ob nicht aus
Mitteln des Landcskulturfonds oder aus einer anderen

staatlichen Kasse eine Beihilfe zu gewähren ist.
Die Staatsrcgierung hat sich früher auf den Standpunkt
gestellt , daß diese Ländereien nicht herangezogen werden
sollen , sondern daß zu erwägen sein würde , ob nicht der
Staat einen Beitrag leisten müsse . Den Standpunkt hat
man jetzt aufgegrben , und wir haben auch dem im Ausschuß
zugestimmt . Aber ein Bedenken ist mir gekommen , nachdem
ich vom Herrn Präsidenten eine neue Eingabe bekommen
habe , eingereicht von den Vertretern der Gecstbezirkc , worin
darauf hingcwiesen wird , daß es unter Umständen möglich
sein kann , daß die Lasten in den Geestbezirken höher sein
können als in den Sielachten selbst , weil die Anlieger in
den Gccstbezirkcn ihre Wasserzüge selbst unterhalten müssen.
Wenn es dahin kommen sollte , daß die Besitzer der Gcest-
ländereicn mehr Lasten zu tragen haben als die Besitzer
der Sielachtsländereien , dann muß doch eine Acnderung er¬

folgen . Also es muß sorgfältig geprüft werden , ob dieser
Satz , der ins Gesetz hineingcbrackt wird , nicht nach wenig
Jahren wieder geändert werden muß.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt ? Ich
eröffne die Beratung zum Antrag 64 : „ Annahme des 8 43 . "
Das Wort ist nicht verlangt ? Ich schließe die Beratung.
Wir stimmen über die Anträge 63 und 64 zusammen ab
und bitte ich die Abgeordneten , die diese beiden Anträge
annehmen wollen , sich zu erheben . — Geschieht . — Sie
sind angenommen.

Im Antrag 65 beantragt eine Mehrheit des Ausschusses:
Dem tz 43 wird ein neuer Paragraph nachgefügt
folgenden Wortlauts:

8 43a.
Wenn aus nichtoldenburgischen Gebietsteilen den

Wasserzügen einer Genossenschaft Wasser zugeführt
wird , hat der Staat zu den Kosten der Genossen¬
schaft beizutragen und zwar nach dem Verhältnis
der Flüchengröße des Niedcrschlagsgebiets der außer-
oldenburgischen Gebietsteile zu der Flächengröße des
Gebiets der Genossenschaft.

Der Ausschuß stellt dann noch einen weiteren Antrag 66:

Die Staatsregierung wird ersucht , bei der Reichs¬
regierung dahin zu wirken , daß durch das in Aussicht
stehende Reichswassergesetz die Verhältnisse an zwei
Länder berührenden Flüssen oder Wasserzügen ge¬
regelt werden.

Ich eröffne die Beratung über diese beiden Anträge gz „„r
66 und gebe das Wort Herrn Obcrregirungsrat Weg»

Oberregierungsrat Weber : Meine Dame , meiuesserrpn!

Der Gesetzentwurf hat bisher die Klippen , die sich ihm em
gegenstelltcn , glücklich umschifft . Er hat manche schmx„
Ladung mitgekriegt , hat vielleicht auch etwas Ballast mit¬
gekriegt . Aber in dem Antrag 65 türmt sich eine KliM
auf , die ich für äußerst bedenklich halte . Es wird da eia
Grundsatz nicht nur in dies Gesetz , sondern in das game
oldenburgische Staatsgebahren hineingetragen , der meines
Erachtens äußerst bedenklich ist . Es wird in dem Aniraa
gewünscht , daß der oldenburgische Staat beitragspflichtig
werden soll zu den Genossenschaften , die Wasser aus auger-
oldenburgischcm Lande bekommen , und zwar mit der Fläche,
die das anßeroldenburgische bedeutet

Ich vermisse ja zunächst in dem Antrag den Ausbau dieses
Gedankens nach der Richtung hin , daß man doch den Staat

nicht einfach beitragspflichtig machen kann , ohne ihm irgend
ein Stimmrecht , ein Mitbeschließungsrecht in dem Ausschuß
selbst zu garantieren . Ich vermisse auch die Durchdenkung
des Gedankens , daß , wenn das Niederschlagsgebiet außer
Oldenburg größer ist als das einheimische Gebiet , dann der

Staat doch unbedingt alles zu sagen haben muß , also die
Genossenschaft dann wohl dem Staatsverlangen einfach folgen
müßte . DaS sind aber nur Nebenerscheinungen . Meine
Dame , meine Herren ! Wenn Sie diesen Antrag zu einem
Beschluß erheben , dann werden Sie das Verhältnis des
Staates zu der Geest einerseits , zur Marsch andererseits
völlig verschieben . Bisher hat die Marsch sowohl in den
Dcichachten wie auch in den Sielachten ihre Aufgaben selbst
erfüllt aus eignen Kräften und hat wesentliche Zuschüsse
nicht bekommen . Auch sie leidet unter den Einflüssen des
Wassers , was von außerhalb kommt — sie hat nicht zu
leiden von dem Wasser , was innerhalb ihres eignen Bezirks
ist — , und das hat sie bisher mit eignen Kräften selbst
abgewehrt . Hier sollen nun der Geestacht ihre Aufgaben,
die die Gemeinden bisher hatten , zu einem Teil abgcnommcn
werden vom Staat . Das ist ein Gedanke , der nicht an¬
nehmbar erscheint . Er kann auch meines Erachtens Fol¬
gerungen haben auf Gebieten , die wir gar nicht übersehen.
Denn bisher ist Grundsatz gewesen , daß der Staat eintrete,
wenn die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde oder einer Ge¬
nossenschaft erschöpft war oder wenn die Leistungsfähigkeit
in Gefahr gerät . Hier wird der Grundsatz völlig verlassen.
Hier wird die staatliche Beitragspflicht verlangt , ohne daß im
einzelnen geprüft wird : Ist die Leistungsfähigkeit irgendwie
gefährdet ? Ich bin wohl berechtigt , im Namen der Regierung
zu erklären , daß , wenn eS sich bei diesen Genossenschaften
dieses neuen Entwurfs um so große Aufgaben handelt , daß sie
ihre eigne Leistungsfähigkeit überschreiten , daß selbstverständlich
die Regierung durchaus bereit ist , dem Landtag eine Vorlage
zu unterbreiten , in der in Ausnahmcfällen eine Beihilfe
gegeben wird . Es ist auch Ihnen allen bekannt , daß fwr
diesen Weg auch gegenüber den Sielachten des Marfch-
bczirkS befolgen . Aber darüber hinauszugehcn und die
Leistungsfähigkeit ganz außer acht zu lassen , rein beitrag'
Pflichtig zu werden je nach der Fläche , das ist ein Geda» ,
der ist nicht annehmbar . Ich möchte deshalb dringen
bitten , diesen Antrag nicht zu einem Beschluß zu cryc e.
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fürchte, daß Sie da die Regierung in eine sehr schwer:
Mu »g bringen und daß gegebenenfalls die Regierung sich
iikrlrgen muß , ob sie dann diesen Gesetzentwurf wohl ver¬
glichen darf.

Präsident : Herr Abg . Dannemann  hat das Wort.
Abg. Dannemann : Ich habe die Erklärung der

«Mermig als selbstverständlich erwartet . Wenn die Staats-
Mikimig dazu aufgefordert wird , daß auch der Staat
WagSpflichtig werden soll , dann wehrt sie sich selbst-
Nsiäiidlich dagegen . Der Herr Regierungsvertreter sagte,
ich sich d' kr Klippen auftürmen . Ich möchte entgegnen,
^ wir durch diesen Antrag die Klippe beseitigen wollen.
Ak Klippe hat schon viel zu lange bestanden . Wie ist es

mit der Bockhorner Sielacht ? Dieser Bezirk hat
Mtige Lasten tragen müssen dadurch , daß er verpflichtet
mr Kosten aufzubringen , um das Wasser , das aus preu-
Wcv Gebieten kommt , weiter abzuführen . Ich kann auch
M umhin , dem Herrn Regierungsvertreter zu sagen , daß
,i hier plötzlich ganz anderer Ansicht wird als bei den
Achten . Die Staatsregierung gibt selbst an , daß die
W auch beitragspflichtig werden soll , weil die Geest das
Vessir abführt in die Marsch , in die Sielacht . Hier liegt
k» geradeso. Preußen gibt das Wasser an Oldenburg ab.
Nr können dafür aber Preußen nicht heranziehcn . Es
gibt sonst niemand , da muß es schon der Staat fein . Ich
bi» der Ansicht , die Wasserzüge der Klasse I hätte ganz als
LtM'gewässcr übernommen werden müssen . Wir wollen
«ber noch nicht so weit gehen . Dann sagte Herr Ober-
ikgieruugsrat Weber,  daß man dann dem Staat auch ein
Nnimrecht geben müsse . Bei den Sielachtcn heißt es in
btt Begründung : Die Geest muß beitragen , aber ein Stimm¬
lich! können wir der Geest nicht geben . Wir wollen das-
jilbe auch hier zur Begründung anführen . Die Regierung
Me auch hier dasselbe sagen müssen . Hier ist es doch
zmz dasselbe. Also nichts anderes , als was die Regierung
Bst vorgeschlagen hat bei den Sielachten , wollen wir
mchen. Und eigentlich hätte man erwarten müssen von
dnStaatsrcgierung , nachdem sie diesen Schritt gewagt hat,
du Geest heranzuziehen , hätte sie ganz von selbst diesen
Antrag schon stellen müssen . Ich möchte Sie bitten , diesen
Antrag unter allen Umständen anzunehmen , das heißt , in
Aas abgeänderter Form . Es heißt in diesem Antrag:

Wenn aus nichtoldenburgischen Gebietsteilen den
Wasscrzügen einer Genossenschaft Wasser zugeführt
wird , hat der Staat zu den Kosten der Genossen¬
schaft beizutragen und zwar nach dem Verhältnis
der Flächengröße  des Niederschlagsgebicts der
außeroldenburgischen Gebietsteile zu der Flächengröße
des Gebiets der Genossenschaft.

!aS würde also bedeuten : Wenn dreiviertel des Nieder-
lchlogsgebiets in Preußen liegt und ein Viertel in Oldcn-
«g , dann würde der Staat dreivicrtel der Kosten tragen
Mn . Das ist nicht die Absicht gewesen , sondern der
Miag soll so bemessen werden , als wenn dieser Teil ein
M der Geuosscnschastsgebietes wäre . Das heißt also , es
^ dann auch der ganze Wasserzug , der aus Preußen
-°°ml und dort Kosten verursacht , mit berücksichtigt werden.
^ der oldenburgische Teil hätte auch beitragen müssen zu

diesen Kosten . Deshalb will ich zu diesem Antrag einen
Vcrbesscrungsantrag folgenden Wortlauts stellen:

Annahme des Antrags 65 mit der Aenderung , daß
8 43 a folgende Fassung erhält:

„Wenn aus nichtoldenburgischen Gebietsteilen
den Wasserzügen einer Genossenschaft Wasser zu¬
geführt wird , hat der Staat zu den Kosten der
Genossenschaft beizutragen und zwar in dem Ver¬
hältnis , das sich ergeben würde , wenn der außer-
oldcnburgische Teil desselben Niederschlagsgebiets
ein Teil der Genossenschaft wäre . "

Das ist also etwas anderes , da würden sa die Kosten der
Instandsetzung der Wasserzüge , soweit Preußen in Frage
kommt , gar nicht berücksichtigt werden . Das ist natürlich
nicht die Absicht gewesen . Das würde ja viel zu weit gehen.

Präsident : Ich stelle diesen Vcrbesserungsantragsofort
mit zur Beratung und gebe das Wort Herrn Obcrregierungs-
rat Weber.

Oberregierungsrat Weber : Es ist das Beispiel der
Bockhorner Siclacht angeführt worden . Ich glaube nicht,
daß wir dies Beispiel verallgemeinern dürfen . Denn es ist
entstanden aus einem anderen Gesichtspunkt heraus , als
eine vor Jahrhunderten begründete , vom damaligen Regenten
des Landes übernommene Verpflichtung , weil er andere
Zwecke mit diesem Plan verfolgte . Ich glaube nicht , daß
wir dies Beispiel hier anführen dürfen , und insbesondere
glaube ich nicht , daß wir es verallgemeinern dürfen . Es
könnte auch sehr die Frage sein , ob nicht dies Beispiel
wieder zu beseitigen wäre , weil eS nach dem Stande unserer
Gesetzgebung überholt ist . Wenn es zu Folgerungen führen
sollte , scheint mir doch sehr die Frage zu prüfen zu sein:
Ist denn eine vor Jahrhunderten begründete Verpflichtung
anzucrkennen , heute noch am Platze ? Dann ist vom Herrn
Vorredner gesagt worden , es sei dieser Antrag lediglich eine
Folge aus der Vorlage der Regierung in Bezug auf dar
Beitragsverhältnis der Geest zur Marsch und in Bezug auf
das Stimmrecht . Auch diesem Bilde vermag ich nicht in
vollem Umfange zu folgen . Denn eS handelt sich bei dem
Verhältnis der Geest zur Marsch einmal doch um den
Beitrag der Grundbesitzer , die sich gegenseitig mit Wasser
erfreuen oder belasten . Der oldenburgische Staat ist aber
nicht Eigentümer des Landes , das außerhalb Oldenburgs
liegt . Er wird hier nur eingeschoben , weil Sie den außer¬
oldenburgischen Eigentümer nicht fassen können . Es ist aber
in keiner Weise begründet , daß der oldenburgische Staat
eintreten muß . Warum nehmen Sie nicht irgend einen
anderen Rechtsträger dafür ? Und ebensowenig kann ich
dem beipflichten , daß in unserm Vorschlag der Gcestacht
nur beratende Stimme gegeben ist . In dem Antrag wird
überhaupt nicht von irgend einem Minderrecht des Staates
gesprochen . Und cs ist demgegenüber auch noch der Unter¬
schied zu beachten , daß im Verhältnis von der Geest zur
Marsch die Marsch nicht in der Lage ist , sich gegen daS
Wasser zu wehren . Es ist darum nickt so sehr schwerwiegend,
wenn man sagt , die beschließende Instanz ist in der Sielacht,
weil wir der Ausfassung sind , daß wir der Sielacht einen
weiteren beschlußführenden Körper nicht anschließen . Ich muß
nochmals bitten , sehen Sie sich vor ; der Antrag hat wirklich
schwerwiegende Bedeutung und kann weitgehende Folgen haben.
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Präsident : Der Herr Ministerpräsident hat das Wort.
Ministerpräsident Tantzen : Meine Dame und meine

Herren! Herr Abg. Dannemann  hat einen Vergleich
angestellt, indem er sagt, daß man die außerhalb Oldenburgs
liegenden Gebiete mit hcranziehen müßte, dies aber nur in
der Weise könnre, daß der Staat dafür die Lasten über¬
nimmt und daß dies vergleichbar wäre mit dem Verhältnis,
was in der Vorlage geschaffen wird, der Heranziehung
einzelner Gebietsteile der Geest zu den Siclachten der Marsch.
Dieser Vergleich stimmt nicht. Man muß die Sache so an-
sehen: Es sind von außen her kommende ungünstige Kräfte,
die bisher getragen wurden von den Bezirken, in denen sie
ungünstig wirken. Nun soll versucht werden, die ganze
ungünstige Wirkung, die von außen her kommt, auf den
gesagten Staat zu übertragen. Da muß mit Recht der
aanze Norden sagen: Die Fluten der Nordsee schädigen
nicht nur die Marsch, sondern würden bis in die Stadt
Oldenburg gehen, wenn die Deiche nicht wären, sodaß wir
hier in Badehosen spazieren gehen könnten bei anhaltenden
Hochfluten. Da müßte auch das ganze Land beitragen
zu dieser von den Grundbesitzern des Nordens allein ge¬
tragenen Last, die auch dauernd außerordentlich groß ist
und dauernd das ganze Land, von einzelnen hochgelegenen
Teilen abgesehen, schützt vor Uebcrflutung, während hier
bei diesem Antrag noch nicht mal das übrige Land gefährdet
ist, sondern nur die Teile, die es trifft, gefährdet sind.
Das sind die von außen her wirkenden Kräfte, die wir
nicht als zahlungspflichtig hineinbringen können für den
Schaden, den sie anrichten, weder die preußischen Gebiets¬
teile noch die Nordsee. Darin liegt das Prinzip . Darin
liegt die Konsequenz, die gezogen werden muß und die
gezogen werden wird. Eine Pflicht des Staates zu über¬
nehmen für die Lasten, ganz neuerlich mit weitgehenden
Konsequenzen, dem kann die Regierung nicht zustimmen.
Im Staatsministcrium ist die Angelegenheit noch nicht zur
Sprache gebracht worden. Ich kann deshalb auch nur
sagen, wie in meinem Ministerium die Sache beurteilt wird.
Und ich habe dieselben schweren Bedenken, die der Herr
Ncgierungsvertrcter schon geäußert har, und ich sehe mit der
Annahme dieser Bestimmung eine Gefahr für Vas ganze
Gesetz.

Präsident : Herr Abg. Meyer  hat das Wort.
Abg. Meyer : Für die Beurteilung dieser Frage ist

von Bedeutung, daß wir uns die Zahlen vergegenwärtigen,
die uns zeigen, welche Teile dieser Flußgebiete in Preußen
und welche Teile in Oldenburg liegen. Vom Flußgebiet
der Huntegeestacht liegen 65000 da in Oldenburg und
15000 lla. in Preußen, von der Vechtaer Geestacht 15000 las,,
in Oldenburg und 100000 in Preußen, von der Friesoyther
Geestacht 67000 in Oldenburg und 24000 in Preußen
und von der Haasegcestacht100000 in Oldenburg und
140000 in Preußen. Und so ließen sich noch einige andere
anführen. Diese Zahlen beweisen, daß ein großer Teil der
Flußgebiete unserer Geestachten in Preußen liegen, daß
also der oldenburgische Einfluß auf die Flüsse sehr gering
ist, daß das Wasser, welches ihnen im eignem Lande zu¬
strömt. verhältnismäßig gering ist, daß vielmehr das meiste
Wasser von Preußen zuströmt. Wenn es nun nicht möglich

ist, Preußen heranzuziehen, muß der Staat in demselben
Verhältnis, wie im Antrag 65 vorgesehen, zu den Lasten
beitragen. Ich weiß aber nicht, ob diese Belastung für
den Staat tragbar sein wird, andererseits kann man M
bestreiten, daß eine Mitbeteiligung des Staates aesetzlick
festgelcgt werden muß, und nicht bloß in dem guten Willen
der Negierung gestellt werden darf. Wenn man sagt-
die Genossenschaft nicht in der Lage, schwerwiegende
Meliorationen dnrchzuführen, so wird der Staat helfend
eingreifen", so ist das Unterstützen ins Belieben des Staates
gestellt, dazu ist sehr schwer fcstzustellen. wo die Bedürftigkeit
anfängt. Meines Erachtens muß im Gesetz die Beteiligung
des Staates festgelegt werden. Grundsätzliche Forderung
war die Ucbernahmc der Gewässer als Staatsgcwässer.
Das scheint nicht zu gehen. Nun ist dies ein Ausweg.
Ich bitte dem Antrag 65 zustimmen zu wollen. Und ich
glaube, daß dadurch erst das ganze Gesetz für manche am
nchmbar wird.

Präsident : Herr Abg. Daunemann  hat das Wort.
Abg. Dannemann : Weder Herr Oberregicrungsrat

Weber  noch der Herr Ministerpräsident haben meine Aus¬
führungen widerlegen können. Der Herr Ministerpräsident
hat wohl gesagt, der Vergleich mit den Siclachten stimmt
nicht. Er hat sich aber wohl gehütet, zu begründen, wes¬
halb der nicht stimmt. Er hat nur angeführt die Deiche
an der Nordsee. Wenn Sie sagen, daß hier bei den
preußischen Gebieten, die Wasser abführen in die olden-
burgischen Gebiete, von außerhalb her wirkende Kräfte ge¬
wirkt haben, so ist das bei den Sielachten genau so der
Fall mit dem Wasser, was von der Geest kommt. Der
Vergleich ist ganz genau derselbe. Es liegen dieselben
Gründe vor wie bei den Siclachten. Wenn Sie diesen
Grundsatz einmal durchbrochen haben, müssen wir cs auch
in diesem Falle tun. Aus dem Grunde bin ich der Mei¬
nung, daß der Staat verpflichtet werden muß, Beiträge zu
leisten. Es liegt dasselbe Verhältnis vor wie bei den
Siclachten.

Präsident : Herr Abg. Haßkamp  hat das Wort.
Abg. Haffkamp : Daß die Belastung einiger Genossen¬

schaften mit sogenanntem landfremdem Wasser eine außer¬
ordentlich starke ist, das hat Herr Abg. Meyer  durch cinigc
Zahlen nachgewiesen. Bei der Haase ist sogar das in Be¬
tracht kommende preußische Gebiet größer als das olden¬
burgische. Da entspricht es nicht der Billigkeit/ daß diese
Genossenschaften auf eigne Kosten das ganze Wasser, das
aus fremden Gebieten zusließt, abführen und dafür kost¬
spielige Anlagen errichten sollen. Da muß ein Zuschuß
gegeben werden, und da ein solcher von Preußen natürlich
nicht zu erreichen ist, vom oldenburgischcn Staat . Ich vm
mich nicht darauf versteifen, daß dieser Zuschuß in der
Weise und in dem Umfang wie beantragt gegeben wird.
Es wird sich zur zweiten Lesung noch ein Weg ftnden
lassen. Es scheint auch bei der Regierung, wie ich au
den Aeußerungen des Negierungsvcrtrcters entnommen haue,
wohl Geneigtheit zu bestehen, daß unter Umständene
Staat einen Zuschuß gibt, wenn es sich um eine starke -
lastung handelt. (Ministerpräsident Tantzen:  Aber mq
gesetzlich festgelegt.) Das halte ich aber für notven g-
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-- darf nicht in das freie Ermessen der Regierung gestellt
§,rden. Ich .hofft ' daß auf irgend eine Weise sich da eine
Miaimuna finden läßt.

Präsident : Herr Abg . Schmidt  hat das Wort.
Abg- Schmidt : Herr Abg . Dannemann  beruft

N bei der Verteidigung des Antrags 65 auf die Ver-
Msc der Bockhorner Sielacht . Die Verhältnisse liegen
int ganz anders . Die Stellung der Bockhorner Siel-
Ä zum Staat ist begründet in der Hoheitsakte von
IN Und da handelt es sich gar nicht in erster Linie
E Abwässerung . Die ostfriesischen Stände klagten bei

Reichskammergericht , daß Graf Anton Günther sic
W der See abgeschnitten hätte durch den Ellcnser Durch¬
jag , und um diesem Streit aus dem Wege zu gehen,
lj«! dcr Graf damals zugesichert : Ihr Ostfriesen sollt nie-
M zu den Kosten der Abwässerung beitragen . Und auf
Siund dieser Abmachung hat der heutige Staat diese Ver-
Mmig übernommen . Und ich glaube nicht , daß der
LMt jetzt berechtigt ist , diesen Rechtsanspruch , den die
Morncr Sielacht offenbar hat , einzuschränken.

Präsident : Herr Abg . Tantzen  hat das Wort.
Abg. Tantzen : ES ist klar , daß den Genossenschaften,

>>! in Frage kommen , unter Umständen Lasten entstehen
Anw, die recht schwer sind . Und genau genommen
Men die von dem Niederschlagsgebiet des Flusses ins-
Dint getragen werden , auS dem sie kommen . Das ist
m nicht möglich , weil die Flüsse nicht im Oldenburger
Änd allein sind , weil die aus Preußen herauSkommcn.
Lid da muß nach meiner Auffassung das Ziel sein , dahin
,»sinken, daß Preußen und Oldenburg gegenseitig eintreten.
sei Antrag ist unter Nr . 66 gestellt . Und weil ein Reichs«
«sfemcht kommt , ist doch eine Aussicht da , daß in der
Wung sich etwas Befriedigendes wird erreichen lassen.
!i>s scheint mir auch der einzige Ausweg zu sein , den es
kinimftigerweise gibt . ( Abg . Dannemann:  Bis dahin ?)
ÄN man bis dahin den Staat heranziehen . will , dann
kl das nach meiner Auffassung Konsequenzen , die durch¬
jagender gar nicht angeführt werden können als sie vom
Nmsierpräsidenten angeführt sind . Das ist so klar , daß
jAr> der überhaupt sehen kann , das sehen muß . Das
Lasser, das von außen kommt , schädigt den Süden an den
Mrm Flüssen , den Norden an der Wesermündung . Das
liM von außen her ; das können wir nicht ändern . Wir
«sfm aber die Schädigungen nach Möglichkeit beseitigen.
il»d das geschieht im Norden durch die Deiche . Der Staat
ssiigtdazu keinen Heller bei . Der Staat trägt nur etwa
b! Hälfte der Uferschutzwerke , hat dafür aber den Anwachs
sslAußengroden, der früher Eigentum der Deichgcnossen-
Wii war . Dafür trägt der Staat ein Teil des Deich-
Ws , aber die Deichlast selbst überhaupt nicht . Will
s* »un im Süden den Satz aufstellen , daß , wenn ein-
Mgendes Wasser Schaden verursacht , der Staat eintreten
^ dann wird das zur Folge haben , daß vom Norden
Mnd das Bestreben kommen wird , daß auch ein Teil
" Bcichlast vom Staate zu übernehmen ist . Das wollen
E M nicht im Norden . Wir haben es übernommen,
M ^ es tragen . Und so lange , wie der Deich
V bricht, werden wir es auch tragen können . Aber dann
W wir auch im Süden dabei bleiben vorbehältlich der

gemeinsamen Regelung mit Preußen . Ich glaube daher,
daß es richtig ist . den Antrag 66 anzunchmen . DaS gibt
die Richtlinien her , die von der Regierung bisher schon als
die richtigen erkannt waren.

Präsident : Herr Abg. Lohse  hat das Wort.
Abg . Lohse : Wenn der Antrag 65 angenommen

würde , dann würde das jedenfalls den Vorteil haben , daß
es einen vermehrten Antrieb für die Staatsregierung gäbe,
um die Verhandlungen mit Preußen zu einem günstigen
Abschluß zu bringen . Es mag wohl sein , daß der Antrieb
jetzt schon sehr groß ist , er würde aber immerhin vermehrt
werden . Im übrigen ist klar , daß der gestellte Antrag,
auch der Verbesserungsantrag , vielleicht noch verbesserungs¬
bedürftig ist . Zunächst handelt es sich aber um die grund¬
sätzliche Frage , ob wir uns entscheiden wollen , als Prinzip
aufzustellen , daß der Staat zu den Kosten dieser Genossen¬
schaften , die durch das aus Preußen kommende Wasser be¬
lastet werden , beitragen soll , und zwar auf Grund einer
gesetzlichen Bestimmung . Die Formulierung der Vorschrift
und der Umfang , in dem die Bcitragspflicht des Staates
im Gesetz festgelegt werden soll , könnte immerhin der zweiten
Lesung Vorbehalten bleiben . Nun ist ja richtig , daß die
Konsequenzen , die der Herr Ministerpräsident eben erwähnt
hat , schrecken könnten , und ich gebe zu , daß ich im ersten
Moment über diese Konsequenzen auch stutzig geworden bin.
Aber eS besteht doch ein grundlegender Unterschied zwischen
der Gefahr , die von dem Wasser aus der See droht , und
der Gefahr , die von dem Wasser in den Flüssen droht.
Und dieser Unterschied darf nicht übersehen werden . Gegen
das Wasser aus der See schützt man sich , indem man es
ausspcrrt . Das kann man aber bei dem Wasser in den
Flüssen nicht . Wenn die Genossenschaften in der Lage
wären , an den Grenzen sich durch Deiche zu schützen und
das preußische Wasser auszusperren und nur durch Schleusen
durchzulassen , dann würde die Last vielleicht zu ertragen sein.
Aber das können sie nicht , weil dann ein Konflikt mit dem
preußischen Staat eintreten würde , an dessen Vermeidung
unser Staat als solcher ein Interesse hat . Insofern liegen
die Verhältnisse anders . Es ist eine besondere Lage des
Staates,  die die Genossenschaften zwingt , dies Wasser auf¬
zunehmen . Insofern hinkt der Vergleich mit den Deichen.
Und daß diese besondere und ganz eigenartige Lage aller¬
dings einen Anlaß geben kann , hier im Gesetz eine Beitrags¬
pflicht des Staates aufzustellen , will mir doch scheinen.

Präsident : Herr Abg. Hollmann  hat das Wort.
Abg . Hollman « : Die Ausführungen vom Negierungs¬

tisch gipfelten dahin , als wenn durch diesen Antrag der
Geest Vorteile zugewandt werden sollen , die die Marsch
nicht besitzt . Wir haben ein anderes Gefühl an der Hunte,
als wenn die Geest außerordentlich benachteiligt ist gegen¬
über der Marsch . Soweit die Hunte im Gebiete der Marsch
liegt , ist sie Staatsgewässer , dagegen soweit sic im Gebiete
der Geest liegt , müssen wir sie unterhalten . Und ich will
darauf Hinweisen , welch außerordentliche Kosten alljährlich
entstehen dadurch , daß aus dem hannoverschen Gebiet die
Hunte große Sandmassen mit sich führt , die sich bei uns
wieder ablagern . Will der Staat in dem Gebiete die Hunte
als Staatsgewässer übernehmen , nichts lieber als dies . Dann
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wären wir gerne bereit, auf den Antrag 65 zu verzichten.
Die jetzigen Zustände sind unhaltbar, und ich bitte Sie des¬
wegen, dem Antrag 65 zuzustimmen.

Präsident : Herr Abg. Tantzen hat das Wort.
Abg. Tantzen : Hwrr Abg. Lohse sagte, der Vergleich

hinkt. Es gibt wohl keinen Vergleich, der nicht hinkt. Aber
darauf kommt es nicht an. Es handelt sich ganz allein
um die Frage, ob zur Beseitigung des Schadens, den das
Wasser anrichtct, der Staat beitragen soll oder nicht. Im
Norden trägt der Staat nichts bei zur Beseitigung des
Schadens, den das Wasser anrichten würde. Im Süden
hat er bisher auch nichts beigetragen, da soll er jetzt bei¬
tragen. Das ist das Ungerechte, was zu Konsequenzen
führen wird und zu Unfrieden Anlaß geben könnte.

Präsident : Herr Abg. Dannemann hat das Wort.
Abg. Dannemann : Wenn dieser Antrag heute nicht

angenommen wird, dann muß ich mir Vorbehalten, zur
zweiten Lesung einen Antrag zu stellen, die Klasse der Staats¬
gewässer dahin zu erweitern, daß die größeren Wasserzüge
sämtlich auf den Staat übernommen werden. Ich kann
nicht zugeben, daß auch in Zukunft noch derartige Lasten
allein von den Genossenschaftengetragen werden sollen.
Der Staat muß eintrcten, solange eine andere Bcordnung
nicht gefunden ist. Ich möchte auch wünschen, daß das
bald kommt, was Herr Tantzen sagte, daß die Verhältnisse
zwischen den beiden Ländern geregelt werden durch Reichs¬
gesetz. Aber wir wissen nicht, wann das kommen wird.
Deshalb will ich schon jetzt eine Bestimmung ins Gesetz
hineinbringen. Ich möchte wünschen, daß der Antrag an¬
genommen wird, wie er hier gestellt ist, sonst werde ich
einen Antrag stellen, daß diese größeren Wasserzüge auf den
Staat übernommen werden.

Präsident : Herr Abg. Schmidt hat das Wort.
Abg. Schmidt : Ich bin gegen den Antrag 65, und

ich glaube, daß mit der Annahme der Antrags 66 jeder
Teil des Landtags zufrieden sein kann. Ich verweise darauf,
daß der Antrag 65 höchst unvollkommen ist, denn es kommt
vom Ausland Wasser nicht allein in die Gcestgenosscnschaften,
sondern auch direkt in die Sielachten hinein, das müßte
unbedingt mit in Betracht gezogen werden, alles das wird
aber durch das Rcichswasscrgesetzgeregelt werden.

Präsident : Wird das Wort noch verlangt? Es ist
nicht der Fall . Dann schließe ich die Beratung . (Abg.
Tantzen : Ich beantrage namentliche Abstimmung!) ES ist
namentliche Abstimmung beantragt. Wird der Antrag unter¬
stützt? (Ja , jawohl!) Es liegt der Antrag 65 vor, der
hat inzwischen eine Verbesserung erfahren durch den Antrag
Dannemann . Wenn wir nun namentlich abstimmen,
nehme ich an, daß abgcstimmt werden soll über den ver¬
besserten Antrag 65, daß damit auch der Antragsteller zu-
srieden ist, sonst müßte ich zuerst über den Verbesserungs¬
antrag abstimmen lassen, und wenn der Verbesserungsantrag
angenommen oder abgelehnt ist, dann erst kann die Ab¬
stimmung über den Antrag 65 selbst erfolgen. Ist das Haus
einverstanden, daß ich gleich über den Antrag 65, wie er
sich aus dem Vcrbcsserungsantrag ergibt, namentlich ab¬
stimmen lasse? (Zustimmung). Der Antrag lautet wörtlich:

Wenn aus nichtoldenburgischen Gebietsteilens>-w
Wosserzügen einer Genossenschaft Wasser zuaeNri
wird, hat der Staat zu den Kosten der Genosim
schaft beizutragen— jetzt kommt die Verbesserung'
und zwar in dem Verhältnis, das sich ergeben würde'
wenn der außeroldenburgische Teil desselben Nieder!
schlagsgebiets ein Teil der Genossenschaft wäre

Die Abstimmung beginnt diesmal mit dem Buchstaben st
bei Herrn Abg. Jordan . Ich bitte die Abgeordneten, dst
den Antrag annehmen wollen, mit ja, die ihn ab,ebnen
wollen, mit nein zu antworten.

Jordan nein, Kalkkuhl enthalte mich, Kaper (Bur¬
meide) nein, Kaper (Ellenserdamm) nein, Ketelhohn nein'
König ja, Krause nein, Lohse ja, Meyer ja, Müller
ist nicht da, Nieberg ja , Raschle ja, Sante nicht da,
Schmidt nein, Schömer nein, Schröder nein, Stark fehlt'
Stukenberg nein, Svensonnein , Tantzen nein, Unkel!
bach nicht da, Weyand nicht da, Wicchmann ja, Willen¬
borg nicht da. Zehetmair nein, Zimmermann nein,
Zipp fehlt, Albers nein, Bäuerle nicht da, Bartelsneiw
Behlen nein, Behrens  nein , Dannemann  ja , Denis
ja, Dörr  fehlt, Dohm  ist nicht da, Feigel ja, Frerichs
nein, Fröhle ja, Harries  nein , Hartong (Delmenhorst)
enthalte mich, Hartong (Birkenfeld ) ja, Haßkamp ja,
Heitmann  nein , Frau Henke ja, Henneicke  nein, Holl¬
mann  ja , Hug  nein , Sante (während der Abstimmung
erschienen) ja.

Der Antrag ist mit 22 zu 14 Stimmen, bei zwei
Stimmenthaltungen, abgelehnt. Wir stimmen nunmehr über
den Antrag 66 ab, Ausschußantrag. Ich bitte die Abge¬
ordneten, die diesen Antrag annehmen wollen, sich zu er¬
heben. — Geschieht. — Er ist angenommen.

Der Ausschuß stellt dann den Antrag 67:
Annahme des 8 44 mit der Aenderung, daß in
Absatz2 der letzte Halbsatz nach dem Komma fol¬
genden Wortlaut erhält:

„sie ist bei Streitigkeiten aus dem Z 7 Absatz3
gegen die beteiligte Genossenschaft zu richten."

Ich eröffne die Beratung . Das Wort ist nicht verlangt?
Ich eröffne sie zum Antrag 68 : „Annahme der 15
und 46." 8 45, 46. Das Wort ist nicht verlangt? Ich
eröffne die Beratung zum Antrag 69:

Annahme des 8 47 mit der Aenderung, daß in der
zweiten Zeile „1. April" ersetzt wird durch„1. Ok¬
tober".

Das Wort wird hier auch nicht verlangt? Stimmen wir
über die Anträge 67, 68, 69 zusammen ab. Ich bitte die
Abgeordneten, die diese Anträge annchmen wollen, sichM
erheben. — Geschieht. — Sie sind angenommen.

Die Anträge zur zweiten Lesung erbitte ich mir bir
Mittwoch, den 3. Mai , morgens 10 Uhr. Zur Geschas-
ordnung Herr Abg. Dannemann.

Abg. Dannemann : Ich habe versäumt, beim An¬
trag 63 zu erwähnen, daß in der neunten Zeile
ein Fehler ist. Hinter dem Wort „Bauwerke" mupen
Worte „Siele, Vertäte, Pumpwerke und dergl." mKtam
Die Klammer fehlt dort.
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Präsident : Es folgt der fünfte Gegenstand der Tages¬

bericht des Ausschusses 1 über den Entwurf eines
Mis für den Freistaat Oldenburg , betreffend Berufs-
M Erste Lesung . (Anlage 66 .)

Im Antrag 1 beantragt eine Mehrheit des Ausschusses:
Annahme des Z 1 nach der Regierungsvorlage.

Ä Antrag 2 beantragt eine Minderheit:
^ ' Annahme des 8 1 nach der Regierungsvorlage unter

Hinzufügung eines neuen Absatzes folgenden Wort¬
lauts:

„Für die mit Beendigung der gesetzlichen acht¬
jährigen Schulpflicht die Schule verlassenden
Mädchen sind in Orten mit mehr als 5000 Ein¬
wohnern Berufsschulen zwecks hausmütterlicher
Ausbildung zu errichten . "

Wandere Minderheit beantragt im Antrag 3:
Annahme des 8 1 mit der Acnderung , statt „können"
„missen" zu setzen und zwischen „anerkannte " und
„Privatschule " das Wort „ bestehende " einzusügen.

f« dritte Minderheit beantragt noch im Antrag 4:
Der § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde
oder eines Gemeindeverbandes müssen die im Bezirk
der Gemeinde oder des Gemeindcverbandes be¬
schäftigten oder wohnhaften nicht mehr volksschul-
pflichtigcn Personen bis zum Ablauf des Lebens¬
jahres , in dem sie das 18 . Lebensjahr vollenden,
zum Besuch einer von der Gemeinde oder dem
Gemeindcverband errichteten öffentlichen Berufs¬
schule verpflichtet werden.

H eröffne die Beratung über diese vier Anträge des Aus-
Ws , über den 8 1 des Gesetzentwurfs und zugleich über

Gesrtzentwurf im allgemeinen und gebe das Wort der
Iiiichtcrstatterin, Frau Henke.

Abg. Frau Henke : Meine Herren ! Der vorliegende
Htzmtwurf hat eine große Enttäuschung für alle diejenigen
chicht, die an der Fortbildungsschule interessiert sind.
Kr haben lange auf diesen Gesetzentwurf gewartet und
htm gehofft, daß er eine wesentliche Verbesserung der be¬
ichten Verhältnisse bringen würde . In der Verfassung
Al es uns versprochen , daß unsere Jugend bis zum
li>Lebensjahre der Erziehung und weiteren Ausbildung
Wig werden sollte . Dieser 8 145 der Reichsverfassung
E folgendermaßen: „Es besteht allgemeine Schulpflicht,
cher Erfüllung dient grundsätzlich die Volksschule mit min-
Vi acht Schuljahren und die anschließende Fortbildungs-
M bis zum vollendeten 18 . Lebensjahre . Der Unterricht
f>ddie Lernmittel in den Volksschulen und Fortbildungs-
Vh sind unentgeltlich . " Mit diesem Paragraphen geht
^.»»e mit vielen anderen Dingen in der Welt , die man
"Nochen bekommt, aber nicht erhält . So wie es den
Mnburgischen Tagelöhnern erging , von denen Fritz Reuter
K die sich auf das schöne Gericht „Rindfleisch und
»inen " freuten , so ging cS uns auch . Wir freuten uns
>das Gesetz der Fortbildungsschule und kriegten es nicht,

l . , ^ s kam und wir glaubten , wir hätten ein nahr-
Gericht, war es statt Rindfleisch und Plummen nur

Karmelk und Käse . Der vorliegende Entwurf bedeutet so
gut wie nichts . Der DrmobilmachungSsausschuß hat die
Verordnung herausgegeben , daß den Gemeinden das Recht
gegeben werden sollte . Fortbildungsschulen zu errichten . Von
dieser Verordnung haben im LandeSteil Oldenburg zwei
Gemeinden Gebrauch gemacht . Unserer Meinung nach wäre
es besser gewesen , die Regierung hätte sich etwas mehr Zeit
genommen und hätte einen Gesetzentwurf herausgebracht , der
auch für die Mitglieder dieses Hauses annehmbar gewesen
wäre . Die Regierung sagt , es sei notwendig , daß dieses
Gesetz jetzt verabschiedet würde , damit diese beiden Schulen,
die im Landesteil Oldenburg also errichtet sind , nicht in der
Luft schweben. Ich glaube nicht , daß diese Gefahr so groß
ist , daß sie wieder eingezogcn werden würden von den Ge¬
meinden , die so viel soziales Verständnis bewiesen haben,
sie zu errichten . Ich muß es auch als einen großen Mangel
bezeichnen , daß von der Negierung bei der Vorberatung zu
diesem Gesetz wohl die drei Kammern gehört sind , deren
Interesse an der Fortbildungsschule wenigstens in gewissem
Grade durch die Errichtung der kaufmännischen und gewerb¬
lichen Fortbildungsschule gewahrt war , daß man aber in
keiner Weise versucht hat , sich mit den vorhandenen Frauen-
organisationen in Verbindung zu setzen und deren Wünsche
und Forderungen entgegenzunehmen . Wenn man gesagt hat,
daß die drei Kammern die gesetzlich anerkannten Berufs¬
vertretungen seien, und daß man deswegen sich an sie ge¬
wandt habe , daß es aber solche von den Frauenorganisati¬
onen nicht gebe, so muß ich darauf erwidern , daß man sehr
wohl in diesem Falle den Kreis weiterziehen konnte , weil
es sich nicht um Fachschulen handelte , sondern um Schulen
für die Allgemeinbildung , und ferner , daß es wohl , wenn
auch nicht gesetzlich anerkannte , so doch Berufsvertrctungen
auch der Frauen gibt , den Verein der weiblichen Angestellten,
den Verem der Lehrerinnen , und vor allem die Berufs¬
organisation der Hausfrauen . Dort hätte man sehr wohl
die Wünsche und Forderungen der Frauenwelt erfahren
können , und diese Organisationen wären alle sehr wohl in
der Lage gewesen , diese Frage zu beurteilen . Ich kann auch
der Regierung sagen , daß die Antwort von dieser Seite
ganz gewiß anders ausgefallen wäre als von den drei
Kammern , und ich meine , die Frauenwelt hätte ein Recht
darauf , auch in dieser Frage gehört zu werden . Wenn man
auch von der Regierung sagt , daß man mit der Regelung
dieser Angelegenheit warten solle , bis eine reichsgesetzliche
Regelung komme, so muß ich im Namen und im Interesse
unserer Jugend dagegen auf daS schärfste protestieren . Meine
Herren , dann sitzen wir nach 10 Jahren noch auf derselben
Stelle und haben noch nicht das Gesetz. Bei der Begrün¬
dung zum Landwirtschaftskammergesetz habe ich gesehen, daß
die Regierung da der Meinung ist , es sei sehr wohl an¬
gängig , ein Landesgesetz zu schaffen , obwohl auch dort die
reichsgesetzliche Regelung aller Berufsorganisationen vorge¬
sehen ist . Hier glaubt also die Regierung annehmen zu
dürfen , daß , wenn die rcichsgesetzliche Regelung kommt , sie
doch in einer Weise erfolgen wird , daß es den Ländern
möglich ist , auch die Berufsorganisationen so einzurichten,
daß sie sich den örtlichen Verhältnissen der Länder unpassen,
daß das Reich sich auf ein Rahmengesetz beschränken wird.
Ich glaube , für die Berufsschule werden wir vom Reich
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so gehalten sein , daß es auch hier den Ländern möglich
sein wird , den örtlichen Verhältnissen , wie sie in Oldenburg
und in andern Ländern bestehen , Rechnung zu tragen.
Tatsächlich sind sa auch in großen Teilen anderer Länder
bereits gesetzliche Regelungen der Berufsschule vorgenommen,
in dem einen Staat weitcrgchend , in dem andern weniger
weitgehend , aber durchaus ist es nicht so , daß wir die ersten
sein würden , die auf diesem Gebiete vorangehen . Wenn
uns gesagt wurde , daß uns vom Reich ein Zuschuß in
Aussicht gestellt sei , wenn das Reichsgesetz erst vorhanden
wäre , ja , meine Herren , so muß ich sagen , dieser Reichs¬
zuschuß ist einer der ungefangensten Fische in der See . Ich
glaube nicht , daß er in den nächsten 10 , ja 20 Jahren , in
unser Netz geschwommen kommt , und wenn wir warten
wollen , bis die neue goldene Zeit kommt , dann werden wir
nicht mehr am Leben sein und würden nichts mehr von
diesem Gesetz haben , darum lassen Sie uns wenigstens sorgen,
daß die Jugend den neuen schweren Aufgaben gewachsen ist,
rüsten wir sie auS mit den notwendigen Gaben , die sie ge¬
brauchen . Ich richte im Namen der Jugend das dringende
Ersuchen an die Regierung , nicht länger zu warten mit der
allgemeinen Regelung dieser Frage . Ohne Zwang wird sich
auf diesem Gebiete ganz gewiß nichts Ganzes erreichen lassen.
Ich erinnere da an die allgemeine Schulpflicht . Von uns
glaubt wohl keiner , daß in unserem deutschen Vaterlande so
wenige Analphabeten sein würden , wenn nicht der allgemeine
Zwang zum Schulbesuch bestände . Genau dasselbe müssen
wir von diesem Gesetz sagen . Wir werden auch hier nichts
Ganzes ohne Zwang erreichen können . Man sage doch
nicht , daß mit diesem Gesetz jeder Gemeinde die Möglichkeit
gegeben sei , den Zwang einzuführen . Meine Herren , mit
aller schuldigen Ehrfurcht vo : der erleuchteten Weisheit der
Stadt - und Gemcindeväter glaube ich doch — auch Sic
werden mir das bisweilen zugebcn müssen — , daß man
sagen darf : „Was kein Verstand der Verständigen sieht,
das übet in Einfalt ein kindlich Gemüt . "

Ich glaube ganz gewiß , daß bisweilen auch etwas
Zwang zum Glücklichwcrdcn der Menschheit angebracht ist.
Ich weiß auch ganz gut , daß bei den Gemeinde - und Stadt¬
vätern sowohl wie im Landtag der Haken bei der ganzen
Geschichte der nsrvus roruna ist , wie auch sonst so oft,
aber wenn dieser Sache näher zu Leibe gegangen wird , so
stellt sie sich nicht so erschreckend dar , wie gewöhnlich an¬
genommen wird . Es hat mich mit großer Freude erfüllt,
was für schone Worte von allen Seiten über die Kultur¬

aufgaben gesprochen sind , die unser deutsches Volk zu erfüllen
hat . Der Herr Ministerpräsident hat mir aus der Seele
gesprochen , als er gesagt hat , daß ein armes Volk , wie wir
es sind , das nicht bedenkt , daß man in die geistige und
sittliche Ausbildung seines Volkes den letzten Groschen stecken
soll , niemals wieder hoch kommt , und , meine Herren , bei
diesem letzten Groschen sind wir Gott lob und dank doch
noch nicht ganz angelangt . Glauben Sie doch nicht , daß
Sie den letzten Groschen behalten dürfen . Wenn wir früher
gewarnt worden sind , Schätze zu sammeln , weil sie die
Motten und der Rost fressen , so frißt sie heute die Entente,
aber sicher . Darum lassen Sic unS mit diesen Schätzen
lieber unvergängliche Güter erwerben , die uns nicht von

den Feinden und nicht von den Dieben genommen werden
können . Es ist das beste , das zinstragendste Kapital das
wir in unsere Jugend stecken können , sowohl in geistig
wie in materieller Hinsicht . Ich habe mich gefreut , welche
Summen bewilligt sind für die Ausbildung unserer Juacnd
sowohl wie auch unserer Lehrer , aber wir dürfen da M
halt machen . Wenn ich sehe , daß die höheren Schulen der
Stadt Oldenburg einen Zuschuß vom Staat von 2479209^
bekommen , so sicht das in einem schreienden Mißverhältnis
zu den Aufwendungen , die der Staat für die Fortbildunqz-
schulen macht . Für die Fortbildungsschulen im ganzen
Landesteil werden nämlich 1070000 ^ aufgewendct . Man

kann allenfalls noch 50000 ^ für die Wanderhaushaltungs-
schulen hinzurechnen . Wenn man bedenkt , wie wenig Schüler
verhältnismäßig in der Stadt Oldenburg an dem Unterricht
Anteil haben und dagegen wie viele Volksschüler ohne
Fürsorge bleiben , so muß man sich sagen , daß cs durchaus
nicht im entsprechenden Verhältnis ist . Meine Herren , die
Aufbauschule ist schön , sie mag auch , notwendig sein, aber
so schön und so notwendig wie die allgemeine Berufsschule
oder Fortbildungsschule ist sie nicht . Eine Frauenschulc in
Oldenburg ist noch schöner , aber so notwendig wie die all-
gemeine Haushaltungsschule für unsere Volksschülerinnen ist
sie lange  nicht . Ein Heimatmuseum ist etwas herrliches,
aber waS nützt dar Museum , wenn wir nicht die jungen
Männer und die jungen Frauen haben , die sich mit Heiniat-
sinn dieser Einrichtung freuen . Ich glaube , jeder von Ihnen
könnte die Reihe ergänzen nach seinem eigenen persönlichen
Geschmack . Wir dürfen daS eine vor allem nicht aus dein

Auge verlieren , daß eine der ersten und größten Aufgaben,
die wir haben , die Erziehung unserer Jugend ist und bleiben
muß , daß das das dringendste Bedürfnis ist , dem wir Nach¬
kommen müssen . Meine Herren , daß sich die Geister an
diesem Gesetze scheiden , dafür bot unser Ausschuß wirklich
ein gutes Bild . Zum Z 1 sind nicht weniger als 4 Anträge
gestellt , trotz aller Bemühungen , auch da zu einem einheit¬
lichen Beschluß durchzudringen . Die Mehrheit stellt den
Antrag auf Annahme der Regierungsvorlage . Ich gebe
mich der leisen Hoffnung hin , daß es einigen dieser Mehr¬
heitsmitglieder doch nicht versagt sein mag , noch ihre Ansicht
zu ändern . Ich muß Sie jedenfalls dringend bitten , diesen
Antrag abzulehnen . Er ist völlig unzureichend und trägt
in keiner Weise den Bedürfnissen und den Wünschen unserer
Jugend Rechnung . Wenn wir diesen Entwurf annchmen,
dann wird alles bleiben , wie es ist und wie cs war . Dorn¬

röschen wird seinen hundertjährigen Schlaf von neuem
beginnen . Die Anträge 3 und 4 einer Minderheit tragen
unseren Wünschen , vor allen Dingen der Antrag 3, am
weitesten Rechnung . Ich fürchte aber , daß der Antrag 3
für die meisten im Hause nicht annehmbar sein wird . Dar»
möchte ich Sie bitten , für meinen Antrag 2 zu stimmen-
Dieser Antrag ist ein Kompromißantrag , das muß ich
geben . Er soll wenigstens das dringendste Bedürfnis a s
diesem Gebiete befriedigen und er ist bescheiden hEll-
fordert , daß nur in den Orten von mehr als 5000 '
wohnern für die Mädchen Schulen zwecks Hausmutter >q
Ausbildung errichtet werden sollen . Meine Herren,
liegt das Wohl unserer männlichen Jugend genau io
Herzen wie daS unserer weiblichen Jugend . Am >
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-,-d, jch auch sie völlig mit erfassen mit der neuen Berufs-
Äe. Ader immerhin müssen wir bedenken, daß für sie

Umfange durch die kaufmännische und gewerb-
^ Fortbildungsschule gesorgt ist, obwohl man auch hier
M muß, vielleicht ist es für diesen Teil der Bevölkerung
Ä mcht einmal so notwendig wie für die ungelernten
Mer, da sie immerhin unter dem persönlichen Einfluß

j,r Lehrhcrren stehen. Nach einem von der Regierung
«ebenen Verzeichnis, meine Herren, bestehen im Landcs-
,ji Oldenburg 64 gewerbliche und kaufmännische Fort-
Wnqsschulen, in denen das ganze Jahr unterrichtet wird,
g Schulen, in denen nur im Winter unterrichtet wird,
tzri» 44 Gemeinden bestehen keine Schulen. Von diesen
g Gemeinden besuchen immerhin aus 13 Gemeinden
«jungen Leute die Schulen in den Nachbarorten. Es
i»dalso 31 Gemeinden ohne Fürsorge. Wenn ich Ihnen
»gegen sage, daß in diesem Verzeichnis der Negierung
jige und schreibe nur zwei Schulen für Mädchen enthalten
jid, so muß ich sagen, spricht das allein für sich wohl
„uz. Allerdings gibt es noch außerdem die Wander-
Pshaltungsschulen. Es sind im ganzen sieben augen-
Mich in Betrieb, von denen aber doch nur kurze Kurse
idMlten werden. Jch glaube, über die Notwendigkeit der
Wirtschaftlichen und hausmütterlichen Erziehung der
Wchen brauche ich nicht viel zu sagen, sie wird von Ihnen
Lu wohl anerkannt werden, wenigstens in der Theorie,
lba was nützt mir die Theorie, die schönste Theorie ohne
«Praxis. Es ist nicht mehr, wie es früher war, wo die
Mn ohne weiteres im Hause der Eltern ausgebildet
Ndm, angewiesen wurden, um auch ihr Leben in zweck-
ichnchendcr Weise zu gestalten. Wir müssen den Zeit-
Wltuisseu Rechnung tragen. Die Familie, meine Herren,
ist die Zelle unseres Volkes. Nur wenn diese Zelle gesund
«d lebenskräftig ist, kann es auch unser Volk sein. Die
Jimittung und Vernichtung unserer Familie ist aber in
tir letzten Zeit erschreckend weit fortgeschritten. Man hat
ii»Mann das Haupt und die Frau das Herz der Familie
Mnnt. Beides ist gleich wichtig. Was nützt mir ein
Iljiger Kopf, wenn das Herz krank ist, der Mensch kann
«ichtausführen, was der Kopf sich ausgedacht hat. Darum
««Sdas Herz gesund und stark und froh sein, und so
Mllen wir unsere Mädel machen. Wir wollen ihnen in
la Hauswirtschaftsschule die Liebe und die Lust zum häus¬
lichenLeben wiedergcben, die leider heute oft in einem un-
adnitlichen Eltcrnhause verloren gegangen ist. Diese Liebe
Wimmert in allen und bedarf nur der Anregung, daß sie
i>ll erwachen und sich schön entfalten mag. Es kommt
d die Mädchen noch ein anderes hinzu. Man hat es die
Aik i,„ Fraucnlcben genannt, daß sie in Tausenden von
Mli zu einem Doppelberuf verurteilt ist. Sie , ausgerüstet
chekeinen von beiden, steht dem Leben gegenüber und soll
">beiden Vollwertiges leisten. Das , waS höchstens Aus-
'Mnaturen möglich wäre, verlangen Sie von allen. Da
Wo wir ihnen helfen, daß daS anders wird, damit sie

dm Leben gegenüber auch ausgerüstet sind mit allem,
^ sie bedürfen. Die Berufs- oder Fortbildungsschule

chfdie Mädchen hat eine dreifache Aufgabe, sie soll sie
Ms anleiten und ihnen helfen zu tüchtiger, voller BerufS-
>Mlt im Haus und auch außerhalb des Hauses im
^enozr. Berichte, U. Landtag, 6. Versammlung.

öffentlichen Leben, daß sie alle ihre Kräfte entfalten und
ausnutzen können. Die zweite ist, daß sic das Verständnis
gewinnen für die Mitarbeit am Gemeinschaftsleben, daß sie
ihnen ein offenes Auge, ein klares Verständnis und ein
weites Herz für das Leben und Volk vermitteln, daß sie
nicht in der Enge ihres eigenen kleinen Kreises verkümmern.
Dann wird auch die dritte Aufgabe von selbst gelöst werden,
daß sie volle, starke und gesunde Persönlichkeitenwerden,
die in schöner Harmonie ihr Leben leben und Glück und
Freude verbreiten können. Auch hier stellt sich die pekuniäre
Frage nicht so schlimm, wie Sie denken möchten. Der
Herr Regierungsvertreter hat Berechnungen angestellt, daß,
wenn mein Antrag erfüllt würde und die Beordnung so
vorgenommen würde, daß man zu einem Schulwege4 lern
rechnen würde bis zum Erreichen der Schule, höchstens
17 Gemeinden im ganzen Landesteil Oldenburg in Frage
kommen würden. So weit geht aber tatsächlich inein An¬
trag nicht einmal. Diese Schulen würden für Lehrkräfte
1325000 ^ Kosten verursachen, vorausgesetzt, daß man
die Schule so einrichtet, daß 24 Wochenstundcn in Frage
kommen. Die Betriebskosten würden sich auf 150000 ^
belaufen. Richtet man die Schule anders ein, für sechs
Wochenstunden auf drei Jahre, was ich, nebenbei gesagt,
nicht für das Richtige halte, so würden sich die Kosten
noch bedeutend verringern, es würden nur 982 000 ^
aufzubringen sein. Die Betriebskosten blieben dieselben.
Im ersten Falle also hätte der Staat 737 500 ^ aufzu¬
wenden. Das ist kaum der dritte Teil von dem, was er
an Zuschüssen für die höheren Schulen der Stadt Olden¬
burg bezahlt. Jede Gemeinde würde in dem Falle 43382 ^
aufzubringen haben, vorausgesetzt, daß die Gemeinden alle
gleichmäßig belastet wären. Das würde nicht notwendig
sein, das ließe sich event. noch etwas verschieben. Die erste
Einrichtung ist allerdings außerdem zu beschaffen und ist
heutzutage nicht billig. Je eher man es aber tut, um so
besser wird es sein. — Meine Herren! Ein durch Tra¬
dition geheiligtes Recht hat Ihnen bisher die Macht ge¬
geben, auch über die Erziehung unserer weiblichen Jugend
allein zu entscheiden. Ob das immer zum Heile der Mädchen
und damit zum Heile unseres Volkes geschehen ist, das
fragen Sie sich selbst angesichts dieser Zahlen. . Sewn Sie
sich aber bei der jetzigen Beratung und Beschlußfassung
über das Gesetz, der ungeheuren Tragweite Ihrer Verant¬
wortlichkeit, die Sie schließlich allein zu tragen haben,
bewußt. (Bravo!)

Präsident : Das Wort hat Herr Minister Meyer.
Minister Meyer : Meine Herren! Jch möchte zunächst

persönlich der Frau Berichterstatterin den Dank aussprcchen
für ihre ausgezeichnet anerkennenden Worte, die sie der
Fortbildungsschule im allgemeinen gezollt hat. Mit großer
Liebe und Wärme ist sie für die Fortbildungsschule ein-
getreten. Jch kann nur wünschen, daß diese Liebe und
Wärme Allgemeingut des Landtages werden möchte, dann
würde die Regierung erwägen können, ob ein Pflichtfort-
bildungsschulgesctzentwurf dem Landtage unterbreitet werden
kann. Die Frau Berichterstatterin hat dann weiter aus¬
geführt, daß die Negierung einen Gesetzentwurf vorgelegt
habe, der ihrer Meinung nach nichts halbes und nichts
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ganzes bringe . Wenn sie in ihren Erwartungen enttäuscht
ist , so trägt nicht die Regierung daran Schuld . Wir haben
einen Gesetzentwurf in der Gestalt , wie ihn die Frau
Berichterstatterin gewünscht hat , fix und fertig ausgearbeitet
liegen . Dieser ist im Herbst vorigen Jahres an die drei
Berufskammern gesandt , um deren Urteil zu hören . Das
Urteil dieser Kammern ist ablehnend ausgefallen . Die Re¬
gierung hat es deshalb nicht für angezeigt gehalten , trotz¬
dem dem Landtage den Gesetzentwurf einer Pflichtfortbildungs¬
schule zu unterbreiten . Wenn ich abe .̂ annehmen darf , daß
die Frau Berichterstatterin nicht allein das Verlangen für
die Pflichtfortbildungsschule hat , sondern daß in allen maß¬
geblichen Kreisen außerhalb des Landtages und bei allen
Fraktionen im Hause dieses Verlangen geteilt wird , dann
wird nichts versäumt sein , zu prüfen , ob im nächsten Herbst
dieser PstichtfortbildungSschul - Gesetzentwurf eingebracht wer¬
den kann . DaS , was wir Ihnen unterbreitet haben , soll
lediglich das bereits vorhandene verankern und festigen , es
soll nicht die Gefahr entstehen , weil eine rechtliche Bindung
nicht vorhanden ist , daß die Gemeinden die während des
Krieges neu eingerichteten Schulen wieder zur Aufhebung
bringen . Wir haben geglaubt , zunächst nicht weiter gehen
zu dürfen auch mit Rücksicht auf die Finanzlage des Staates.
Aber eingedenk der Worte , die heute von der Frau Bericht¬
erstatterin wiederholt sind , daß für Kulturarbeiten der letzte
Groschen ausgegcben werden soll , möchte ich annehmen , mich
mit Ihnen im Einverständnis zu befinden , daß auch wir
für die Pflichtfortbildungsschule die Mittel in der Gegen¬
wart aufwenden müssen , die wir unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse dafür auf¬
bringen können . Die landesgesctzlichen Regelungen in einigen
anderen Ländern sind der Regierung bekannt . Wenn ein
Rahmengesetz durch das Reich nach H 145 der Reichsver¬
fassung in Aussicht gestellt ist , so ist leider doch schon so
viel Zeit vergangen , daß nicht angenommen werden kann,
daß in absehbarer Zeit dieses Rahmengesetz kommt . Vielleicht
hat dies eine Ursache gebildet , daß die Länder besonders
selbständig vorgegangen sind . Die Negierung wird das im
Auge behalten , und ich kann nur nochmals den Wunsch
aussprechen , daß das , was die Frau Berichterstatterin hier
so überzeugend für die Pflichtfortbildungsschule vorgetragen
hat , vom gesamten Landtag sich zu eigen gemacht werden
möchte.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Heitmann.
Abg . Heitmann : Auch ich sehe mich veranlaßt , meiner

besonderen Freude Ausdruck zu geben über die Worte , die
hier die Kollegin Frau Henke  in Bezug auf die Einrich¬
tung der Berufsschule für das weibliche Geschlecht aus¬
gesprochen hat . Ich glaube aber , werte Kollegin , Sie wer¬
den bei ihren Freunden wenig Beifall mit Ihrer Rede
gefunden haben , und ich glaube nicht , daß Sie im Namen
Ihrer Partei hier gesprochen haben . Sie schränken auch
Ihre Worte dementsprechend ein . Ihr Appell war ein Appell
für die Jugend , und so warm dieser Appell auch klang , so
wird er doch leider wenig Anklang in diesem Hause finden,
weil noch immer Ihre Partei bei all diesen Schulfragen,
besonders für die weibliche Jugend , der Hemmschuh gewesen
ist . Schon daß die drei Berufskammern den Gesetzentwurf

ablehnen , zeigt , wie man in diesen Kreisen über die Not-
Wendigkeit der erweiterten Berufsschule denkt . Bei der
täuschung , die der Gesetzentwurf allgemein bei uns und bei
der Kollegin Frau Henke  gebracht hat . begrüßen wir ihn
doch als einen ersten Fortschritt in der Richtung , die Verusz-
schule zur Anerkennung zu bringen . Wir bedauern nur
daß man nicht soweit gegangen ist , die Mußvorschrist in
das Gesetz hineinzubringen . Trotz aller finanzieller Schwierig¬
keiten , die bestehen , glauben wir doch , daß es heute möglich
sein würde , die Mußvorschrift in das Gesetz auszunehmen
Es bedeutet das nicht , daß dann die Berufsschulen überall
von heute auf morgen eingerichtet werden müssen , aber es
ist dann eine gesetzliche Handhabe vorhanden , die Berufs¬
schule doch allgemein in einer gewissen Zeit zur Durch¬
führung zu bringen . Trotz aller Schwierigkeiten , die in
finanzieller Beziehung bestehen , glauben wir , daß es möglich
fein würde , die Mußvorschrift aufzunehmen und wir bitten
besonders Frau Kollegin Henke,  für unfern Antrag zu
stimmen , denn das ist die einzige Konsequenz , die aus ihren
Ausführungen zu ziehen ist . Ein anderer Teil der Ab¬
geordneten glaubt , daß nicht allein die finanziellen Schwierig¬
keiten der Grund sind , die Mußvorschrift nicht aufzunehmen,
sondern daß auf dem Lande in der Mehrzahl der Gemein¬
den es nicht nötig ist , die Berufsschule , insbesondere für das
weibliche Geschlecht , allgemein zur Durchführung zu bringen.
Man meint , daß die nötigen hauswirtschaftlichen Kenntnisse
sich auch im ländlichen Haushalt erlernen lassen , davon kann
keine Rede sein ; das wenige , was dort die in Stellung be¬
findliche Jugend über Hauswirtschaft erfährt , reicht nach
keiner Richtung aus . Sollte unser Antrag abgelehnt werden,
dann werden wir selbstverständlich für den Antrag der Frau
Henke  als den nächsten stimmen . Begrüßenswert ist es,
daß in den Richtlinien , die für den Unterricht ausgestellt
sind , vorgesehen ist , daß der Unterricht nicht m die Abend¬
stunden gelegt wird , sondern spätestens um 7 oder Uhr
beendet fein muß . Eine Streitfrage ist enthalten in dm
Antrag über die ärztliche Unterfuchung der Schüler ; auch
hier gingen die Meinungen auseinander . Ein Teil des
Ausschußes glaubt , bei den jungen Mädchen über 14 Jahren
nicht ohne weiteres diese Bestimmung aufnehmcn zu können.
Ich kann erklären , daß wir grundsätzlich auf dem Stand¬
punkt stehen , allgemein die ärztliche Untersuchungspflicht
durchzuführen . Wir bitten die Regierung , die Frage zu
prüfen , ob nicht ein Weg sich finden läßt , die Streitfrage
befriedigend zu lösen . Ich werde für den Antrag , der m
dieser Richtung gestellt ist , stimmen . Ich bitte Sie , den
weitgehenden Anträgen Ihre Zustimmung zu geben.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Behlen.
Abg . Behlen : Meine Dame und meine Herren!

Zunächst ein paar Worte gegenüber dem Herrn Abg . Hei ^
mann  über das erste , was er gesagt hat . Der Bortrag
von unserer Kollegin Frau Henke  hat jedenfalls M '
Landtage einen vorzüglichen Eindruck gemacht , und Pk
Heitmann  hätte diesen Eindruck nur wirken lassen W >
er hat aber mit rauher Hand eingrgriffcn in einer ro ,
die diesen Eindruck zerstören kann . Im übrigen kann
Herrn Heitmann  sagen , daß ich das Ideal , u>as hier 6
Henke  uns vorgetragen hat , voll und ganz untere
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-H bin zunächst überzeugt von der Notwendigkeit der Berufs-
Me von der weiteren Erziehung unserer Jugend vom
, hjz 18. Lebensjahre . Ich weiß , daß hier ein gut Stück

Mit getan werden muß , damit unsere Jugend in den
Zta»d gesetzt wird , den Kampf unter den schwierigen Ver¬
rissen der heutigen Zeit aufzunehmen . Ich weiß , daß
das Bestreben unserer Volkswirtschaft darauf hinausgchen
M , hier noch ein großes Werk zu schaffen , insofern stimme
H mit der Kollegin Frau Henke voll und ganz überein,
jchtrenne mich nur von ihr in der Frage , ob wir nun auf
Mal mit dem vollen Zwange einfetzen sollen oder nicht,
„d da bin ich etwas vorsichtiger , da will ich einen Weg
chn Schritt für Schritt . Das Ideal , welches uns hier
Mksührt worden ist , hat in der Allgemeinheit unseres
Mrs noch keinen festen Boden , es hat noch keine feste
Vurzrl» gefaßt , dafür zu sorgen , das ist die Hauptarbeit,
dir zunächst geleistet werden muß , und da müssen wir ge-
Wischastlich einfetzen und uns nicht aus wenig guten Beweg¬
enden für unser Verhalten Vorwürfe machen , wie Herr
Hntinann cs getan hat , ich meine , wir sollten das über¬
müden haben. Ich glaube , wir sollten uns zusammcnfinden
i»der Zusammenarbeit für das Wohl unseres Volkes . Es
liegt mir ebenso fern , Ihnen irgend etwas vorzuwerfen.
U sind nur Gründe der Praxis , die uns den schnellen
Zchritt nicht tun lassen , und darum haben wir uns für den
§ 1 in der Fassung der Regierungsvorlage erklärt . Ich
dicke mir den weiteren Verlauf der Entwicklung der 'Berufs-
Me etwa folgendermaßen : Wir machen den Anfang mit
da Regierungsvorlage und warten einige Zeit ab , inwiefern
dir Gemeinden an die Aufgaben Herangehen . Zunächst
!imn Zwang, sondern sich die Verhältnisse entwickeln lassen.
Ne Aufklärungsarbeit muß dazu einsctzen. Wenn wir dann
«Laufe der Zeit , die nicht zu lange zu bemessen zu fein
haucht, sehen, daß die Regierungsvorlage keinen Erfolg hat,
so kann ich cs veräntworten , den Schritt weiterzugchen in

Sinne, wie Antrag 2 es will , und wenn der Schritt
Mn ist, dann kann vielleicht ein weiterer Zwang ansgeübt
«den. So Schritt für Schritt vorwärts . Nur den Schritt
oos einmal, den kann ich nicht mitmachen.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg . Tantzen.
Abg. Tantzen : Meine Dame und meine Herren!

U kann dem zustimmen , waS Herr Behlen und was
Fm Henke gesagt haben . Ich habe mich dazu gefreut,
«ln cs tut mir leid , daß die Zeit für daS , waS sie vor-
Abkn, verpaßt ist oder umgekehrt , noch nicht wieder da ist.
«patzt ist sie 1913 , als die Gegner der Fortbildungschule
«"sArer Seite saßen . Da haben wir gekämpft und haben
W Mühe gegeben, redlich Mühe gegeben , die Zwangsfort-
«ungsschule zu bekommen — der Gesetzentwurf ist da-
Msm auf Grund eines Antrages aus dem Landtage —>,
« der Widerstand war auf Ihrer Seite , er war auf
«tkn der Industrie und der Landwirtschaft , und die
Mn schließlich die Oberhand gewonnen . Damals
Nie es Zest gewesen. Da wurde behauptet , wir könnten
' "H bezahlen und könnten die Zeit nicht entbehren
N was nicht alles . Heute werden wir gewahr , was
n bezahlen können und werden gewahr , wie lächerlich
"maligen Einwände gewesen sind . Im üörigen habe

ich das Wort genommen , um meine Abstimmung zu be¬
gründen . Ich stehe nach wie vor auf dem Boden , daß die
Berufsschule kommen muß , und zwar die Zwangsschule.
Ich glaube aber nicht , daß es im Augenblick , wo es un¬
übersehbar ist , welchen finanziellen Verhältnissen die ein¬
zelnen Gemeinden entgegeugehen , geht , daß man ihnen die
Einrichtung einer Schule aufbürdet , die immerhin allerhand
Geld kostet. Ich glaube , man muß damit warten . ES muß
so gemacht werden , daß etwas daraus wird , und ich glaube,
viele Gemeinden haben genug zu tun , um die Volksschulen
erst einmal gut in Ordnung zu halten und auszugestaltcn.
Damit haben viele Gemeinden mehr zu tun , als sie leisten
können , und ihnen dazu dies noch aufbürden , das ist mir
zuviel . Aber ich möchte noch eins sagen : Ich glaube , wenn
es Frau Henke gelingt , die Frauen zu begeistern für die
Sache , damit von der Seite ein Druck kommt , dann glaube
ich auch , daß die Kräfte , die früher die Fortbildungsschule
umgebracht haben und die nur im Materialismus wurzelten,
daß die besiegt werden . Deshalb möchte ich Frau Henke
bitten , was sie gesagt hat , in ihren Kreisen weiter zu ver¬
breiten und die Frauen für die Berufsschule zu begeistern.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Krause.
Abg . Krause : Meine Dame und meine Herren!

Ich kann es mir ersparen , den von mir gestellten Antrag 4
zu begründen . Frau Henke hat das in formvollendeter,
warmherziger Weise getan , und ich kann sagen , daß ich im
Ausschuß die Ueberzeugung bekommen habe , daß Frau Henke
tatsächlich aus Interesse an der Sache der Jugend diese
Stellung eingenommen hat . Das will ich gern anerkennen.
Ich vermisse nur die Konsequenz . Ich erwarte , daß , wenn
man eine Sache mit derartiger Wärme vertritt , man nicht
auf halbem Wege stehen bleibt , dann soll man nicht sagen,
ich will das nur für die Gruppe der Mädchen gelten lasten,
sondern dann soll man , so gut man für die Jugend im
allgemeinen gesprochen hat , auch zwangsweise für die ge¬
samte oldenburgische Jugend Berufsschulen fordern . Es
sind viele Einwände gekommen . Die Lage der Finanzen ist
der Haupteinwand , der dagegen erhoben ist , und es wird
gesagt , wir sind noch nicht in der Lage , um derartige Ein¬
richtungen durchführen zu können . ES geht hier wie mit
dem Bauen , wie mit der Wohnungsnot . Man sagt , heute
können wir die Mittel nicht anwenden , im Laufe von ein
paar Jahren sind wir gezwungen , noch viel größere Mittel
anzuwenden . In allen Kreisen sieht man die Notwendig¬
keit ein , die PflichtfortbildungSschule zu schaffen , und die
Lehrerschaft vor allen Dingen steht auf dem Standpunkt,
daß diese Pflichtfortbildungsschule geschaffen werden muß.
Man sagt auf der Seite der Gegner , daß das Volk nicht
reck genug dafür ist . Als ob es eine bessere Möglichkeit
gäbe , wie die Einrichtung der Schule , um das Volk reif
zu machen . Parlamentarische Reden machen das Volk nicht
reif . Das müssen die Schulen tun . Die finanzielle Frage
kann und darf nicht ausschlaggebend sein, wo cs sich handelt
um die Entwicklung der Jugend . Ich will noch etwas
hinzufügen . Sie sehen auS dem Anträge 4 , daß ich weiter
gegangen bin . Ich will sämtliche derartige bisher eingerichtete
Privatschulen , die demselben Zweck dienen oder dienen wollen,
beseitigen in logischer Konsequenz , denn wenn ich den Unter-

53 *
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richt obligatorisch mache, dann bestehen und können keine
andern Schulen bestehen, dann kann ich alle Privatschulen
entfernen und kann jedes Kind in dem Alter bis zu 18 Zähren
zum Besuch dieser Schulen verpflichten. (Zuruf vom Zentrum:
Und wer soll das bezahlen?) Die Kosten, die aufgebracht
werden müssen, das ist klargrstellt, können aufgebracht werden,
wenn der Wille besteht in Ihren Kreisen, dazu beizutragen.
Allerdings es geht wie mit allen Kulturaufgaben, der Staat
allein kann sie nur oann tragen, wenn jede Bevölkerungs¬
schicht dazu beiträgt und die Steuern dementsprechend be¬
zahlt, wie es sich gehört. Das ist Voraussetzung. Je¬
denfalls ersparen Sie sich, hinter die Worte der Frau Henke
zu treten, wenn Sie es nicht auch in anderer Weise mit
der Tat tun wollen, wenn Sie nur die schönen Worte
gelten lassen wollen, aber die Mittel nicht bewilligen.
Sie sehen, ich habe noch einen Antrag gestellt mit Herrn
Ketelhohn  zusammen, der besagt, daß die ärztliche Schul¬
aufsicht nach dem oldcnburgischen Gesetz auf diese Schüler
ausgedehnt werden soll. Die Bedenken, die in dieser Be¬
ziehung erhoben sind, die sind allerdings eigenartig. Man
erklärt, es mit dem Schamgefühl der Jugend nicht verein¬
baren zu können, eine ärztliche Untersuchung bis 18 Jahren
eintreten zu lassen. Man verschanzt sich hinter das Sclbst-
bestimmungSrecht. Das sind Gründe, die nicht stichhaltig
sein können. Gerade in der Zeit bis zum 18. Lebensjahre,
in der Pubertätszeit, muß der Mensch eine Aufsicht haben,
muß der Staat unter allen Umständen das Recht einer
Aufsicht über den Körper haben. Da muß das Scham¬
gefühl beiseite gestellt werden, und wird auch beiseite ge¬
stellt, wenn man den Schritt wagt. Es kommt auf die
Interessen der Allgemeinheit an und nicht auf das Gefühl,
das einzelne diesen Fragen gegenüber einnehmen. Ich bitte
Sie , wenn man einen Antrag annehmen will, dann den
der Konsequenz zu nehmen, der will, was Sie scheinbar
auch wollen: Den obligatorischen Unterricht und dann vor
allen Dingen alle Privatschulen beseitigen, den Antrag, der
die ärztliche Schulaufsicht auch auf die Fortbildungsschulen
ausgedehnt wissen will zum Segen der Jugend und zum
Segen der Allgemeinheit.

Präsident : Das Wort hat Herr Gewerbeschulrat
Mehner.

GewerbeoberschnlratMehner : Es ist vom Herrn
Minister bereits ausgeführt worden, daß es der Regierung
wahrlich nicht leicht gefallen ist, auf die Durchführung der
allgemeinen Berufsschulpflicht zu verzichten. Aber nach den
in dieser Beziehung gemachten Erfahrungen und in Berück¬
sichtigung der Finanzlage des Reichs, der Länder und der
Gemeinden ist eben dieser Entwurf, wie er vorliegt, ausge¬
arbeitet worden. Daß er das Ideal nicht ist, das wissen
wir selbst, daß er mit der Zeit in ein Pflichtschulgesetz
übergehen muß, das ist auch von vornherein uns klar ge¬
wesen. Wir haben aber auch außerdem auf die Durch¬
führung der Pflichtschule verzichtet, weil tatsächlich ja das
Reich, nachdem in die Verfassung der Artikel 145 über die
Kulturaufgaben ausgenommen ist, die Verpflichtung hat,
auch Mittel für die Durchführung der Berufsschulpflicht
bereit zu stellen, und bevor wir über die Höhe dieser Mittel
nichts wissen, können wir ja eigentlich auch über den Um¬

fang der Berufsschulpflicht, wie er durch Gesetz fessiul^
ist, zunächst noch nichts bestimmen. Wenn nun von
der Antrag 2, der Antrag der Frau Henke,  angcnoiWm
werden sollte, so muß ich darauf aufmerksam machen dai
nach dem Wortlaut dieses Antrages die hauswirtschaM
Ausbildung der Mädchen sofort ohne weiteres in Angriff
zu nehmen ist. Es müßte wenigstens noch eine einschränkende
Bestimmung eingefügt werden, daß die Durchführung meinet¬
wegen innerhalb der nächsten4 Jahre , also bis Ostern ISA
oder so ähnlich, erfolgt sein müßte. Was im übrigen die
Berufsschulpflicht der Mädchen anbetrifft, soweit sie dir
heute schon durchgeführt ist, so ist der Abgeordneten Fran
Henke  ein Irrtum unterlaufen. Allerdings bestehen zur
Zeit nur zwei hauswirtschaftliche Berufsschulen für Mädchen
eine dritte ist soeben in Angriff genommen worden. Es sind
aber außerdem die Mädchen zum Besuch der Gewerbeschule
soweit sie Gewerbelehrlinge, und zum Besuch der Handels¬
schule, soweit sie kaufmännische Lehrlinge sind, in einer
großen Anzahl von Orten verpflichtet, und es gehen in der
Jetztzeit immer mehr Orte, auch kleine Orte, dazu über, diese
Schulpflicht auch auf die weiblichen Lehrlinge gewerblicher
und kaufmännischer Betriebe auszudehnen. Was den An-
rrag 3 betrifft, so wird es unmöglich sein, das Wort„be¬
stehenden" einzufügen. (Präsident : Ich bitte, etwas lauter
sprechen zu wollen, man versteht es nicht.) Wenn es ein-
gcfügt wird, würden die Privatschulen, die späterhin aner¬
kannt werden müssen, nicht unter diesen Paragraphen fallen,
Es handelt sich nicht etwa bloß um die Privatschulen, die
die Volksschule oder die höhere Schule zu ersetzen haben,
sondern es handelt sich hier vor allen Dingen um die so¬
genannten gewerblichen und kaufmännischen Privatschulen,
also diejenigen Schulen, die sich Handelsschulen und der¬
gleichen nennen. Es könnten in ähnlicher Weise auch der¬
artige private Gewerbeschulen entstehen. Diese Schulen
müssen nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ge¬
nehmigt werden, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind.
Es werden also außer den bestehenden in Zukunft auch
noch andere derartige Schulen vorhanden sein, und infolge¬
dessen kann es bei dem Wort „bestehenden" nicht verbleiben.
Das müßte gestrichen werden. Wenn Sie nun für den
Wortlaut der Regierungsvorlage sich entscheiden würden,
dann ist natürlicherweise vorläufig für die weitere Entwick¬
lung noch nichts geschehen, es ist lediglich dafür gesorgt
worden, daß diejenigen Schulen, die auf Grund der Ver¬
ordnung des ReichsministeriumS für die wirtschaftliche Demo¬
bilmachung entstanden sind, nicht auseinanderfallen. Es
besteht nicht die Befürchtung, daß die Gemeinden diese
Schulen auflösen, aber es besteht für diese Schulen vom
1. April 1922 ab keine Schulpflicht mehr. Die Mädchen
sind nicht mehr gezwungen, die Schule zu besuchen, sic
können wegbleiben und können, wenn sie wegbleiben, nicht
bestraft werden. Das ist die Gefahr. Aus diesem Grunde
muß das Gesetz am 1. April in Kraft treten. Es ist nun
durchaus notwendig, daß von allen Seiten und vor̂ allen
Dingen auch von Ihrer Seite und von seiten der rlsM
dafür gesorgt wird, daß die Gemeinden diese Schulen, der.
Gründung ihnen ja zugestandcn ist, auch wirklich emriche-
Wir würden vielleicht keine oder wenige gewerblicheo
kaufmännische Fortbildungsschulen haben, wenn die
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Menden Berufskreise nicht dafür gesorgt hätten, daß die
Weiiiden einen entsprechenden Entschluß faßten. Unds nun durchaus notwend-a ist. daß in nächster Zeit
^wirtschaftliche Berufsschulen entstehen, so müssen wir alle
Mr sorgen, daß die Gemeinden in dieser Beziehung einen
Mluß fassen. Es muß ein Druck auf die Gemeinden
-Mübt werden. Wenn der nicht vorhanden ist, dann glaube
ich kaum, daß ein erheblicher Fortschritt durch dieses Gesetz
„zielt werden wird.

Präsident : Das Wort hat Herr Abg. Stukenberg.
Abg. Stukenborg : Meine Dame und meine Herren!

N ist eben gesagt worden, ob es ratsam sei, daß jetzt gleich
in wllem Umfang die Zwangsfortbildungsschule eingeführt
M . Bisher hätte die Idee der Zwangsfortbildungs-
Dle noch nicht genügend Wurzel gefaßt. DemgegenüberM ich doch sagen, daß ich dies nicht als genügende Be¬
gründung für eine Ablehnung der Zwangsfortbildungsschule
Men kann. Denn wenn wir so lange warten, bis das
ganze Volk, alle, auch die ländliche Bevölkerung, die Zwangs-
saitbildmigsschule verlangen, bekommen wir sie Wohl über¬
haupt nicht. Also nach der einen oder anderen Seite hin
Nd wohl ein gelinder Zwang ausgcübt werden müssen.
U mache mir die hierfür angeführten Gründe in vollem
Umfang zu eigen. Ich trete ein für den Antrag 3. Auch
da Hinweis vom Regierungstisch, daß das Wort „bestehende"
Mgsallen müsse, macht mich nicht stutzig. Denn die Er¬
fahrungen, die ich an einem Ort unseres Landes mit einigen
Waten Handelsschulen gemacht habe, bringen mich dahin,
MMgcn, daß diese nach Möglichkeit verschwinden. Ich
Irrte ein für den Antrag 3 und werde erst dann für den
Mag2 sein, wenn der Antrag 3 keine Mehrheit bekommt.

Präsident : Herr Abg. Kalkkuhl hat das Wort.
Abg. Kalkkuhl : Ich kann mich den anerkennenden

Lvrtm des Herrn Ministers gegenüber den Ausführungen
irr Abg. Frau Henke voll anschließen. Es ist zweifellos,
das keiner hier im Hause gegen die weitere Aus- und Fort¬
bildung unserer Jugend sein wird. Es ist aber etwas
aadmS, ob wir heute es verantworten können, diesen Weg
auf dem Wege des Zwanges schon zu gehen. Es ist von
Emn Abg. Tantzen mit Recht darauf hingewiesen worden,
das es ungeheure Mittel von seiten des Landes und von
sliten der Gemeinden erfordern wird, wenn wir die Zwangs-
Führung obligatorisch durchführen. Es ist in der Tat
«n den heutigen Verhältnissen nicht möglich, daß die
Mineinden dies Opfer gerade jetzt bringen können. Die
dmnziellen Schwierigkeiten der einzelnen Gemeinden werden
^»Tag zu Tag größer. Wenn wir noch Gemeinden haben,
8»diese Schwierigkeiten weniger fühlbar waren, so lag das
An daran, daß sie jedenfalls noch nicht den steuerlichen
E so empfunden haben, wie er nun nachgerade kommen

Ich möchte Sie doch bitten, ernstlich zu bedenken,
unsachlich die finanzielle Lage des Staates und besonders

der Gemeinden es leiden und es tatsächlich verant-
Ech »scheinen läßt, daß wir diese Berufsschulen obliga-

M einführen. Ich möchte Sie dringend bitten, für den

mder Stadt. (Sehr richtig!) Die geographischen Ver¬

"allg1 zu stimmen. Dann aber noch ein anderes. Die
lMunissc auf dem Lande sind jedenfalls aan; andere als

hältnisse müssen da berücksichtigt werben. Wir haben ganz
weit zerstreute Gemeinden. Und da würde es schwer fallen
für die ganze Gemeinde, diese Berufsschulen insonderheit
für Mädchen einzufüyren. Es würde tatsächlich so kommen
müssen, daß nur ein Teil der Pflichtigen in der Gemeinde
mit dieser Zwangsvorschrift beglückt werden könnte. (Abg.
Heitmann : Bei Volksschulen auch?) Volksschulen haben
wir bekanntlich an allen Ecken und Enden in den Gemeinden,
wie die Bedürfnisse es erheischen. Aber so weit, Herr
Heitmann,  werden Sie doch nicht gehen wollen, daß wir
die Berufsschulen in Form dieser Volksschulen einführen.
Wenn Sie soweit gehen, dann weiß ich nicht, welche Opfer
erforderlich sein würden, um das durchzuführen. Es ist
von Herrn Abg. Stukenberg  mit Recht darauf hingewiesen
worden, daß die Pflichten der Gemeinden den Schulen
gegenüber ungeheure Opfer erfordern. Wir sind verpflichtet,
das , was während des Krieges an den Schulgebäuden usw.
versäumt worden ist, jetzt nachzuholen. DaS erfordert be¬
sondere Mittel , und die müssen aufgebracht werden im
Interesse unserer Schulen. Und die Gemeinden sind bereit
und gewillt, dies Opfer zu bringen. Aber bitte bringen
Sie zunächst keine weiteren Belastungen, bis die Gemeinden
sich einigermaßen wieder erholt haben. Dann werden sie
den Aufgaben, die hier in dieser Beziehung entstehen werden,
sich gewiß nicht entziehen. Wir sind durchaus nicht kultur¬
feindlich, sondern wir wünschen jeden Fortschritt, soweit die
finanzielle Möglichkeit des Landes und der Gemeinden es
zuläßt. Bitte, stimmen Sie für den Antrag 1.

Präsident : Herr Abg. Schmidt  hat das Wort.
Abg. Schmidt : 28 der verschiedenen Fr ^urnvereine

und der Verband der Frauenvereine im Freistaat haben
petitioniert und ersuchen um Einrichtungen für die Weiter,
bildung der schulentlassenen weiblichen Jugend. Diese Ein¬
gänge haben ihren Niederschlag gefunden in dem Antrag 2
der Berichterstatterin. Es geht aus dem Ausschußbericht
nicht hervor, welche Stellung die Regierung zu diesem Antrag
der Verichterstatterin einnimmt. Ich weiß auch nicht, ob
der Antrag in der Form, wie er gefaßt ist, sich richtig
anschließt an den § 1. Denn im § 1 wird nicht die obli¬
gatorische Pflichtfortbildungsschulegefordert. Im Antrag
der Berichterstatterin wird aber dieser Teil der Fortbildungs¬
schule als Pflichtfortbildungssckule gefordert. Ich lasse das
dahingestellt sein, muß aber betonen, daß ich mit dem Sinn
und Wesen dieses Antrags durchaus einverstanden bin und
mich wundere, daß der Antrag im Ausschuß keine größere
Unterstützung gefunden hat. Ich gestatte mir, darauf hinzu¬
weisen, daß die Stadt Oldenburg in Anlehnung an das
städtische Lyzeum vor einigen Tagen eine Frauenschule er¬
öffnet hat. Ich bin kein Gegner dieses Unternehmens.
Aber ich verweise darauf, daß es sehr viel notwendiger ist,
die aus der Volksschule kommenden Mädchen in dieser
Richtung zu bilden als die paar Kinder, von denen die
Erziehungsberechtigten in den meisten Fällen in der Lage
sind, aus eigenen Mitteln und auf privatem Wege diese
jungen Mädchen hauswirtschaftlich auszubildcn. Und ich
meine, daß die Zuschüsse, die vom Staat jetzt gefordert
werden für diese Frauenschule, besser angewandt werden
für die hauswirtschaftliche Ausbildung aller Volksschülerinnen.



Präsident : Herr Abg. Feigel hat das Wort.
Abg . Feigel : Meine politischen Freunde und ich stehen

auf dem Boden deS Antrags 1 des Berichts und mithin
auf dem Boden der Regierungsvorlage , wie das ja auch
unsere Fraktionskollegen im Ausschuß durch ihr Votum zum
Ausdruck gebracht haben . Wir glauben , und zwar in voller
Uebereinstimmung mit dem, was von verschiedenen Seiten
gesagt ist , daß es zwar an sich ein ideales und wünschenS»
wertes Ziel ist , zu einer Pflichtfortbildungsschule auf die
Dauer zu kommen , daß aber der gegenwärtige Zeitpunkt
so wenig als irgend einer vorher der gegebene ist , um dies
an sich nicht zu verwerfende Ideal zu verwirklichen und
ins Leben zu rufen . Wir stehen auf dem Boden , daß es
im Augenblick genügend erscheinen muß , wenn wir die Be»
ordnung dieser Angelegenheit nur auf fakultativem Wege,
wie der § 1 der Regierungsvorlage will , zu erstreben und
zu erreichen fuckien. Wenn es Gemeinden gibt in unserm
Lande , die da glauben , es wirtschaftlich und finanziell ver¬
antworten zu können , dann , meine Herren , werden wir
Ihnen sicher nicht durch Gesetz fundierte Gegnerschaft ent¬
gegenstellen , sondern werden sicher alles tun . was förderlich
erscheint , damit diese Lente ihr Ideal zur Durchführung
gelangen lassen können . Wir sagen uns aber , wir müssen
eine praktische , auf dem Boden der Realität fußende Politik
treiben . Wir können nicht Ideen nachjagen , die sich schließ¬
lich letzten Endes zu wahren Wahngespinstcn entpuppen
und ausweisen . Wir können nicht einem Idealismus huldigen,
der kein Fundament hat , nicht in die Wirklichkeit übersetzt
werden kann . Das wäre Wahnsinn . Eine solche Politik
machen wir nicht mit . Und da bedarf es nun eines kurzen
Rückblicks auf die äußeren Zeitverhältnisse , um zu dem Er¬
gebnis zu gelangen , daß die jetzigen Zeitverhältnisse nicht
dazu angetan sind , um hier noch weitere Neuerungen zu
schaffen . Frau Henke sagte : „Lasse man den letzten Groschen
gerade sür derartige Kullurzwecke hcrgeben müssen !" Ich
erwidere Ihnen : Wir haben gar keinen mehr ; über den
letzten Groschen ist schon längst anderweitig verfügt . Wir
arbeiten in allen Kassen mit einem so hohen Defizit , daß
überhaupt gar nicht abzusehen ist , wie wir aus dieser
finanziellen Kalamität hcrauSkommen . Dann möchte ich
ferner darauf aufmerksam machen , was Herr Abg . Kalkkuhl
auch schon erwähnt hat , daß die Verhältnisse im Lande
durchaus nicht so einheitlich und konform liegen , um darauf
ein Gesetz sür das ganze Land zu schaffen . Wenn Sie die
rein ländlichen Verhältnisse nehmen , wenn Sie denken nicht
nur an die schlechten finanziellen Verhältnisse , sondern auch
an die wirtschaftlichen Verhältnisse , wie man jetzt bestrebt
ist , Mittel und Wege zu finden , um uns vor dem Chaos
zu schützen, um Nahrung sür unser deutsches Volk zu ge¬
winnen , dann werden . Sie auch sagen müssen , daß eine
augenblickliche Verwirklichung des Planes der allgemeinen
Pflichtfortbildungsschule wirtschaftlich nicht zu verantworten
sein würde . Wir können also im Augenblick für eine
Zwangsfortbildungsschule , eine obligatorische Berufsschule,
unsere Hand nicht geben , so sehr wir dafür sind , daß das
Fortbildungsschulwesen in organischer Weise entwickelt wird.
Dazu werden wir stets unsere Hand bieten , und dazu werden
wir , wenn die nötigen Mittel vorhanden sind , jedenfalls-
keincn Stein im Wege bilden , das Zentrum so gut wie jede

andere Partei . Wollen Sie etwas machen , dann
Sie dafür , daß die Volksschule nach jeder Richtung ^
sich wieder kräftigt , und wenn sie durch die Not der Nit-
Verhältnisse hier und da gelitten haben sollte, daß diein
Schade baldmöglichst wieder repariert wird . Um dies
tun , wird es Mittel bedürfen , und dazu werden wenigsten»
die ersten Mittel verwendet werden müssen . Neulich hat
Herr Abg . Schmidt als Berichterstatter des evangclischkn
Kirchen » und Schulwesens im Etat uns eine Statistik vor¬
geführt über die Schulvcrhältnisse im Oldenburger Land
Ich habe mich davon überzeugen müssen , daß auch im
Münsterland manches noch nicht auf diesem Gebiet ist, wie
es sein sollte . Und mein Fraktionskollege Denis hat damals
in sehr passender und durchaus richtiger Weise diese Sache
schon hier zum Gegenstand längerer Erörterungen gemacht.
Ich möchte die heutige Gelegenheit benutzen, um an die
Worte des Herrn Denis anzuschließen und darauf hinzu-
wcisen , daß wenn schon ein Hebel angcsetzt werden soll sür
Kulturzwecke , dann zunächst er auf dem Gebiete der Volks¬
schule angcsetzt werden muß . Ich habe nichts dagegen,
bilden Sie auch die Fortbildungsschule aus . Denken Sie
an die Wanderhaushaltungsschule , deren wir sieben im Lande
haben , eine Schule , die tatsächlich in allen Gegenden unseres
Oldenburger Vaterlandes auf das segensreichste gewirkt hat,
Bilden Sie die aus . Tun Sie alles , was auf diesen:
Gebiete liegt , um weiterzugehen . Sehen Sie aber davon
ab , sprunghaft vorzugehen auf dem Gebiete der Fort¬
bildungsschule.

Herr Abg . Krause  will in dem Antrag 6 sogar die
ärztliche Ueberwachung der Schulkinder ausgedehnt haben
auf die Schülerinnen , die demnächst die Pflichtfortbildungs¬
schule vom 14 . bis 18 . Lebensjahre besuchen sollen. Ich
muß Ihnen sagen , Herr Krause,  daß ich Ihnen auf diesem
Wege nicht zu folgen vermag . Es sind doch Bedenken
sittlicher Art bei mir vorwaltcnd , die ich nicht überwinden
kann und die nicht allein durch hygienische Umstände bei
mir in den Hintergrund gedrängt werden können. Das ist
doch Sache der Eltern , dafür zu sorgen , daß die Mädchen
einwandfrei durch die Jahre , namentlich die Entwicklungs¬
jahre , hindurchgehen . Ich kann aber niemals dem Staate
das Recht zuerkennen , gesetzlich darüber zu verfügen, daß
die Kinder noch schulärztlich untersucht werden sollen. Und
ich hoffe , daß Sie mit dieser Idee ziemlich allein stehen
werden und es noch eine gute Weile dauern wird, bis eine
solche Idee zum Durchbruch kommt . Ich bitte Sie , stellen
Sie sich auf den Boden des Antrags 1 in der Hoffnung,
daß es vielleicht auf die Dauer Zeiten geben möge, »in
auch auf dem Gebiete der Pflichtfortbildungsschule weiter
zu kommen und die Volkskultur allgemein zu heben. (Bravo.)

Präsident : Herr Abg. Lohse  hat das Wort.
Abg . Lohse : Es ist keine sehr angenehme Aufgabe,

wenn man Wasser in den Wein einer Begeisterung schuue
muß , obwohl man die Gesinnung , aus der sie fließt, an Iq
freudig ' begrüßt und anerkennt . So kann ich mich wn
Ausführungen , die die Frau Berichterstatterin zur Begru'
düng der Anträge gemacht hat , nicht durchweg voll cm -
standen erklären . Sie leiden daran , daß sie zu sim ,
städtischen Gesichtspunkt gesehen sind , und daß sie die ,
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W, Möglichkeiten und die praktischen Verhältnisse auf
Im Lande allzusehr außer Betracht lassen. Trotzdem aber
Mre ich, daß ich, wenn ich auch mit der Begründung
M in jedem Punkt einverstanden bin, mich doch für meine
«chm entschließe, für den Antrag2 zu stimmen. Ich bin
ki Meinung, daß das, was in diesem Antrag 2 gefordert
Wd, die Festlegung der hausmütterlichen Ausbildung der
Mlwtlasscnen Mädchen in Orten über 5000 Einwohnern,
Mlich eine ganz bescheidene Forderung ist, und daß man
iim Schritt doch Wohl mittun kann. Ich bin der Mei-
« >daß, wenn ein Anfang gemacht werden soll mit der
Witkrung der Fortbildungsschulpflicht, doch hier der Punkt
Mssrn ist, bei dem es am allernotwendigsten ist. und
Me deshalb auch den anderen Abgeordneten empfehlen,
Hdiesem Antrag 2 anzuschließen.

Präsident: Herr Abg. Frerichs hat das Wort.
Abg. Frerichs : Meine Herren! Es ist mehrfach ver¬

mut worden, daß die warmherzigen Worte der Abg. Frau
Henke einen starken Widerhall erweckt hätten. Aber er-
-mlich muß cs doch erscheinen, daß die Auswirkung so
iiems verschieden ist. Man kann allerdings mancherlei
msiehen, wenn man die Praxis der Dinge würdigt. Wir
hbkn es stets als unsere vornehmste Aufgabe betrachtet,
Wuiigsmöglichkciten überall, wo nur irgend möglich, zuDem. Wir treten daher heute für den Antrag 3 ein.
Vir wissen doch alle ganz genau, was während des Krieges
rusillmt worden ist. Auch Herr Feigel hat zugegeben,

leider die Volksschulen auch im Münstcrland heute nicht
,»sder Höhe seien. Wenn man das aber zugibt, dann
che ich doch für verfehlt, zu sagen, daß die Ideen, die
fir vorgetragcn sind, sich zu Wahngespinsten auswirken
»teil. Ich bin der Meinung, wenn man so viel von
Wau redet, wenn man das Volk zu wirklicher Leistungs-
Weit bringen will, muß man vor allen Dingen die
Wbildung des Volkes zu heben suchen. Da wird ganz
««bedingt in der Fortbildungsschule erhebliche Arbeit geleistet
wdm können.

Wichtig ist vor allen Dingen, was im Antrag 2 ber¬
ingt wird, die Ausbildung der Mädchen in der Haus-
tich'chast. Ich glaube, sagen zu dürfen, daß es gerade in
^heutigen Zeit in manchen Familien anders und besser
«Ohe, wenn die Hausfrauen früher wirtschaften gelernt
Mn. Es ist leider so, daß der Werdegang der meisten
î gm Mädchen nicht so ist, wie es eigentlich sein müßte,
ch möchte Sie bitten, wenn Sie dem Antrag 3 nicht zu-
llinimm wollen, dann stimmen Sie mindestens mit für den
«rag2, damit wenigstens erst einmal ein Anfang gemacht

Mit einigen platonischen Erklärungen, daß man be-
Mlt sei, aber leider nicht helfen könne, kommt man nicht
diita. Gewiß liegen in vielen Gemeinden die finanziellen
Wltnisse mißlich. Aber glaubt denn jemand zuversichtlich,
^ meiner Reihe von Jahren das wesentlich besser seinIch glaube es zunächst nicht. Ob man aber so lange
«rtm soll, bis in den Gemeinden selbst die Erkenntnis
? Notwendigkeit und Möglichkeit der Einrichtung dieser
Mmdungsschule durchdrinat, das möchte ich doch bezweifeln.
, kann auch nicht folgen, wenn gesagt wird, man
-Men Antrag6 aus sittlichen Bedenken ab. Im Vorder¬

gründe sollte doch stehen die Volksgesundheit. Ich würdegar nichts dabei finden, wenn bei mancherlei Anlässen alle
Menschen, auch alle erwachsenen Menschen die Verpflichtung
hätten, sich ärztlich untersuchen zu lassen, es sähe dann in
manchen Familien besser aus. Ich glaube nicht, daß man
irgendwie daran sich stoßen darf. Wenn man da Bedenken
trägt, könnte man ja bei Schülerinnendie Untersuchung
noch durch Aerztinnen vornehmen lassen. Diese Begründungder Ablehnung kann ich nicht gelten lassen.

Präsident : Herr Geheimrat Mutzenbecher hat dasWort.
Geh. Oberregierungsrat Mutzenbecher : Herr Abg.

Schmidt hat vorhin gefragt, welchen Standpunkt die Re¬
gierung zu dem Antrag 2 einnehme. Der Antrag 2 ist
seinerzeit im Ausschuß den Vertretern der Negierung so nicht
mitgeteilt. Ich habe persönlich auch Bedenken gegen den
Wortlaut. Es steht einmal in dem Antrag nicht, was meiner
Ansicht nach doch zum Ausdruck gebracht werden muß, vonwem diese Berufsschulen in den Orten von 5000 Ein¬
wohnern errichtet werden sollen. Es wird selbstverständlich
sein, daß die Gemeinden hierfür allein in Frage kommen.
Zweitens steht nicht darin, daß die Mädchen nun auch ver¬
pflichtet sein sollen, diese Schulen zu besuchen. Es steht
nur darin, „cS sind Berufsschulen zwecks Ausbildung zu
errichten." Also es muß dann wohl doch der Zusatz gemacht
werden: „und die Mädchen sind verpflichtet, diese Schulen
zu besuchen." In dem Antrag ist nur gesagt, daß Schulen
errichtet werden sollen, aber nicht, daß sie nun auch zwangs¬
weise besucht werden müssen. Das würde zur zweiten Lesung
geändert werden müssen.

Zu dem Antrag3 möchte ich noch bemerken, daß, wenn
einfach das Wort „können" durch„müssen" ersetzt wird, es
dann gar nicht notwendig wäre, überhaupt ein Fortbildungs¬
schulgesetz zu erlassen, denn eine solche Bestimmung wäre
ja ein Fortbildungsschulgesetz, nach dem jeder Pflichtige die
Schule besuchen muß. Wie das aber durchgeführt werden
soll, das weiß man nicht. Es müßte also mit einer solchen
Vorschrift ein volles Pflichtfortbildungsschulgesetzvorgelegtwerden, sonst schwebt die ganze Sache in der Lust. Außer¬
dem ist gar nicht gesagt, in welcher Zeit ungefähr die Sache
durchgeführt werden soll. Wenn keine Frist gesetzt ist, stehtes einfach auf dem Papier, oder die Gemeinden müssen
zwangsweise von der Regierung dazu angehalten werden.Also wenn der Antrag 1 nicht angenommen werden sollte
und man aus den Antrag 2 eingehen wollte, dann müßte
zur zweiten Lesung der Antrag2 jedenfalls noch abgeändertwerden.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt?
Ich schließe die Beratung und gebe das Schlußwort der
Berichterstatterin Frau Abg. Henke.

Frau Abg. Henke : Ich möchte kurz noch auf einiges
eingehen, was gesagt worden ist. Zum großen Teil haben
die Herren schon sich gegenseitig selbst widerlegt und wider¬
sprochen. Zunächst möchte ich Herrn Abg. Heitmann
sagen: Wenn er meint, daß ich nicht konsequent genug ge¬
wesen wäre in der Ausstellung des Antrags 2, so habe ich
es aus dem Grunde getan, weil ich mir gesagt habe, ichwill lieber etwas haben als gar nichts, und ich fürchtete.



daß wir mit dem Antrag 3 nicht durchkommen würden.
Das ist der Grund gewesen, weswegen ich diesen Kompromiß¬
antrag gestellt habe. Und dann möchte ich Herrn Abg.
Behlen sagen, daß es doch schließlich der erste Schritt sein
soll. ES kann von einer Ueberstürzung doch wirklich nicht
die Rede sein, wenn in der Weise, wie ich es hier vorge¬
schlagen habe, mal mit dieser Sache praktisch angefangen
wird. Was das andere angeht, die Reife des Volkes usw.,
darauf ist von den anderen Herren schon eingegangen.

Wenn Herr Abg. Tantzen gemeint hat, daß früher
die Gelegenheit gegeben gewesen wäre, und daß die verpaßt
wäre, so muß ich da sagen, ich möchte hier gern das eng¬
lische Sorichwort angewandt sehen, „laß schlafende Hunde
liegen". Es ist nichts damit getan, daß man alte Dinge
wieder aufrührt. Und wenn die Möglichkeit gegeben ist,
eine versäumte Gelegenheit wieder einzubringen, so soll man
die wahrnehmen und soll diese Gelegenheit beim Schopf
ergreifen. Auch was die Versäumnis angeht, von der Herr
Abg. Heitmann gesprochen hat, daß an unserer Volks¬
schule so viel versäumt ist, so muß ich sagen: Noch viel
mehr, als in und an der Volksschule versäumt ist in den
Kriegsjahren, ist an unserer Jugend überhaupt versäumt
worden. Und ich meine, das muß gebessert werden, wenn
es sein muß, mit großen Opfern. Ich gebe das durchaus
zu: Ich glaube nicht, daß eS leicht ist und daß die Mittel
leicht fließen werden. Ich stehe auch nicht auf dem Stand¬
punkt, wir sollen jetzt diese Berufsschulen so vollkommen
und herrlich einrichten, wie wir sie uns wünschen möchten.
Wir wollen gern bescheiden anfangcn. Aber wir sollen doch
anfangen. Das ist dasjenige, was ich fordern möchte und
fordern muß. Wenn auch Herr Abg. Tantzen gemeint hat,
es sei damals die Schuld auf unserer Seite gewesen, ich
glaube wirklich, die Schuld hat wohl auf allen Seiten ge¬
legen. Und eins möchte ich noch hinzufügcn: Ich glaube
gewiß, wären damals auch in diesem Hause mehr Frauen
gewesen, dann wäre auch damals die Auffassung eine andere
gewesen, davon bin ich fest überzeugt. (Abg. Behrens:
Ihre Leute wollten ja kein Frauenwahlrecht.)

Auch zu der Frage der ärztlichen Aufsicht kann ich
mich nicht in der Weise äußern, wie Herr Abg. Feigel es
wünschen wird. Ich stehe auf einem anderen Standpunkt,
wie ja schon auS der Eingabe der Frauenvereine hcrvorgeht,
die wir von Delmenhorst aus gemacht haben. Ich teile
nicht die Bedenken in dem Umfang, wie Herr Feigel sie
vorgebracht hat. Daß einige Schwierigkeiten dabei bestehen
mögen, will ich zugeben. Ich meine aber, wenn den Kin¬
dern der Besuch der Schule zur Pflicht gemacht wird, haben
die Eltern auch ein Recht darauf,. zu fordern, daß ihre
Kinder in gesunden Verhältnissen leben und bleiben, und
das wollen wir durch diese Eingabe gewährleistet sehen.
Wie es dann eingerichtet werden soll, mag ja bei der Ge¬
meinde oder auch bei der Schulbehörde schließlich stehen.
Im ganzen also darf ich bitten, bei dem Antrag 3, und
wenn daS nicht möglich ist, bei dem Antrag 2 zu bleiben.

Präsident : Wir kommen nunmehr zur Abstimmung,
und zwar nicht nach der laufenden Nummer, sondern genau
umgekehrt. Die Anträge 4 und 3 Weichen am weitesten
von dem Gesetzentwurf ab, infolgedessen lasse ich zuerst ab¬

stimmen über den Antrag 4 einer Minderheit. I » M
die Abgeordneten, die den Antrag 4 annchmen wollen sil
zu erheben. — Geschieht. — Er ist abgelchnt. Wir stimmen
jetzt über den Antrag3 einer anderen Minderheit ab ^
bitte die Abgeordneten, die den Antrag3 annehwen wollen
sich zu erheben und stehen zu bleiben. — Geschieht. ^
Bitte um die Gegenprobe. — Geschieht. — Der Antrag ist
abgelehnt. Wir stimmen jetzt über den Antrag2 ab. (Ab!
Zehetmair : Ich beantrage namentliche Abstimmung üb-r
den Antrag 2.) Es ist namentliche Abstimmung über den
Antrag 2 beantragt. Ich nehme an, daß der Antrag ge¬
nügend unterstützt ist. (Zustimmung.) Die Abstimmung
beginnt mit dem Buchstab'n K. Ich bitte die Abgeordneten
die den Antrag 2 annehmen wollen, mit ja, die ihn ab¬
lehnen wollen, mit nein zu antworten.

Kalkkuhl nein, Kaper (Burmeidc) nein, Kaper
(Ellenserdamm) ja, Ketelhohn fehlt, König nein, Krause
ja, Lohse ja, Meyer nein, Müller fehlt, Nicberg ja,
Raschle fehlt, Saute nein, Schmidt ja, Schömer ja,
Schröder ja, Stark fehlt, Stukenberg ja, Svenson
fehlt, Tantzen ja, Unkelbach fehlt, Weyand fehlt,
Wicchmann fehlt, Willenborg fehlt, Zehetmair ja,
Zimmermann ja, Zipp fehlt, Albers ja, Bäuerle fehlt,
Bartels ja, Behlen ja, Behrens ja (Abg. Behlen:
„Das ist ein Versehen gewesen; ich wollte nein." Präsident:
„Eine Korrektur einer Abstimmung ist verboten."), Danne-
mann nein, Denis nein, Dörr fehlt, Dohm fehlt,
Feigel ? , FrerichS ja, Fröhle nein, Harrics nein,
Hartong (Delmenhorst) nein, Hartong (Birkenfcld) nein,
Haßkamp nein, Heitmann ja, Frau Henke ja, Hcn-
neicke ja, Hollmann nein, Hug ja, Jordan ja.

Der Antrag 2 ist mit 21 gegen 14 Stimmen ange¬
nommen. Der Antrag 1 ist damit erledigt, denn im An¬
trag 2 heißt eS: „Annahme deS Z 1 nach der Regierungs¬
vorlage unter Hinzufügung." Infolgedessen ist der Antragl
erledigt.

Folgt nunmehr der Antrag 5, Mehrhcitsantrag: „An¬
nahme des § 2." Eine Minderheit dagegen beantragt im
Antrag 6:

In Z 2 wird zwischen Absatz1 und 2 ein neuer
Absatz eingefügt folgenden Wortlauts:

Auf die Berufsschulen sinket daS Gesetz Nr. 127
für das Großherzogtum, betreffend ärztliche Ueber-
wachung der Schulkinder, entsprechende Anwendung.

Ich eröffne die Beratung zu Z 2 und zu diesen Anträgen
5 und 6. Das Wort ist nicht verlangt? Ich schließe die
Beratung. Wir stimmen zunächst über den Antrag6, den
Minderheitsantragab. Ich bitte die Abgeordneten, die
diesen Antrag6 annehmen wollen, sich zu erheben. —Ge¬
schieht. — Er ist abgeleynt. Es folgt nunmehr der un-
trag 5 : „Annahme des § 2." Ich bitte die Abgeorlmeten,
die diesen Antrag jetzt annehmcn wollen, sich zu "he en.
— Geschieht. — (Abg. Behlen : Bitte ums Wort.) so¬
bald die Abstimmung begonnen hat, sind die Wortmeldung
zu Ende. Der Antrag 5 ist angenommen. ,

Es folgt der Antrag 7: „Ablehnung der8§ 3 un° »
der Regierungsvorlage." Es ist Ausschußantrag.
öffne die Beratung zu diesem Antrag7 und gebe da-
Herrn Abg. Behlen gleichzeitig zu den §8 3 und4
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Abg- Behlen : Ich habe im Ausschuß für den An¬
im7 gestimmt, und zwar aus dem Glauben, daß die Be-
soldungsfragen im Anschluß an dies Gesetz auch sofort mit
«gelt werden. Ich möchte die Regierung fragen, ob sie
beabsichtigt, auch sofort dem Landtag eine entsprechende
Mage zu machen.

^ Präsident: Herr Minister Meyer hat das Wort.
! Staatsminister Meyer : Wiewohl sich die Regierung
! D die Begründung für den Antrag 7 zu eigen machen

I« hat sie doch geglaubt, einen neuen Gesetzentwurf vor¬
zeiten zu sollen, und zwar liegt dieser bereits fertig vor.
Aobald der Antrag 7 angenommen ist, kann der Gesetz-
Murf sofort dem Landtage zugeleitet werden.

Präsident : Das Wort ist nicht weiter verlangt?
Ar stimmen über den Antrag 7 ab, und bitte ich. die Äb-
«dncten, die diesen Ausschußantrag annehmen wollen,

zu erheben. — Geschieht. — Er ist angenommen. Es
M der Antrag 8, ebenfalls ein Ausschußantrag:

Der Landtag wolle beschließen, die Regierung zu er¬
suchen, dem Landtag den Entwurf eines Gesetzes zur
Gchaltsbeordnungder an den Berufsschulen haupt-
und nebenamtlich tätigen Lehrkräfte zugehen zu lassen.

Zch eröffne die Beratung über diesen Ausschußantrag. Da»
Wort wird nicht verlangt? Wir stimmen ab, und bitte ich
iie Abgeordneten, die diesen Antrag 8 annehmen wollen,
W zu erheben. — Geschieht. — Er ist angenommen.
Mag 9, Ausschußantrag:

Annahme der Z8 5, 6 und 7.
U eröffne die Beratung zu diesem Antrag und zu H 5,
k, 7. Herr Geheimrat Mutzenbecher  hat das Wort.

Geh. OberregierungSrat Mntzenbecher : Nachdem die
U3 und4 gestrichen sind, müßte auch wohl der Antrag S
Hu ergänzt werden, daß die Paragraphenzahl eine andere
Md. Vielleicht wird daS zur zweiten Lesung gemacht.

Präsident: Das Wort wird zu Antrag9 nicht weiter
dnlangt? Ich schließe die Beratung, eröffne sie zum

^Mag 10:
Der Landtag wolle beschließen, die Eingaben Abkl.
Seite 62, 67, 309 durch Erledigung der Anlage 66
für erledigt zu erklären.

Weiter eröffne ich die Beratung zum Antrag 11, Mehrheits-
oiitrag:

Der Landtag wolle beschließen, die Eingabe der Ne¬
gierung zur Prüfung zu überweisen.

Wort hat Frau Abg. Henke-

Abg. Frau Henke : Zunächst möchte ich an die Re¬
gierung die Bitte richten, betreffend der beiden Eingaben
der Frauenvercine, daß, wenn neue Richtlinien herausgegeben
werden sollen für diese neu einzurichtenden Schulen, doch
auch die Frauen gehört werden und die Wünsche, die sie
bei der Bildung der Schulen vielleicht zu äußern haben.

Präsident : Herr Abg. Lohse  hat das Wort.
Abg. Lohse : Ich kann, so harmlos er klingt, den

Antrag 11 nicht annehmen, habe vielmehr schwere Bedenken
gegen ihn, und möchte dringend bitten, auch die Ueber-
weisung zur Prüfung zu unterlassen. Beschweren Sie das
Berufsschulgesetz nicht mit der Vorschrift, daß nun auch eine
schulärztliche Untersuchung der sämtlichen Zöglinge dieser
Schulen stattfinden soll. DaS würde eine unterschiedliche
Behandlung sein. Wenn man dahin käme, daß man die
Zwangsuntersuchung für die ganze Bevölkerung einführtc,
wäre die Sache anders. Aber daß nun diese jungen Men¬
schen, die zufällig berufsschulpflichtigsind, dem Untersuchungs¬
zwang unterworfen werden sollen, halte ich grundsätzlich für
ungeheuer bedenklich. Ich möchte deshalb bitten, den An¬
trag ll abzulehnen.

Präsident : Das Wort wird nicht weiter verlangt?
Ich schließe die Beratung. Wir stimmen zunächst ab über
den Antrag 9: „Annahme der KZ5, 6 und 7." Ich bitte
die Abgeordneten, die diesen Antrag annehmen wollen, sich
zu erheben. — Geschieht. — Er ist angenommen. Jetzt
über den Ausschußantrag10, der die ersten Eingaben für
erledigt erklären will. Ich bitte die Abgeordneten, die diesen
Antrag annehmen wollen, sich zu erheben. — Geschieht. —
Er ist angenommen. Nunmehr über den Antrag 11, der
die Eingabe der Frauenvcreine Delmenhorsts der Negierung
zur Prüfung überweisen will. Ich bitte die Abgeordneten,
die diesen Antrag annehmen wollen, sich zu erheben und
stehen zu bleiben. — Geschieht. — Abgelehnt.

Damit ist die erste Lesung deS Gesetzentwurfs beendigt.
Ich möchte auch hier bitten, Anträge bis Mittwoch, den
3. Mai , vormittags 10 Uhr, einzureichen.

Die übrigen Gegenstände der Tagesordnung heute noch
vorzunehmcn, wird nicht im Sinne des Hauses sein. Ich
nehme in Aussicht, die nächste Plenarsitzung auf Donners¬
tag, nötigenfalls Freitag nächster Woche einzuberufen. Die
Tagesordnung wird Ihnen mitgeteilt. Ich schließe die
Sitzung.

(Schluß 1 Uhr 55 Minuten.)

>

54Etenogr. Berichte. II. Landtag. 6. Versammlung.
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